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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 330/2010 DER KOMMISSION 

vom 20. April 2010 

über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten 

Verhaltensweisen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung Nr. 19/65/EWG des Rates vom 
2. März 1965 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 
des Vertrages auf Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander 
abgestimmten Verhaltensweisen ( 1 ), insbesondere auf Artikel 1, 

nach Veröffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung, 

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und 
Monopolfragen, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach der Verordnung Nr. 19/65/EWG ist die Kommis
sion ermächtigt, Artikel 101 Absatz 3 des Vertrages über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (*) durch Ver
ordnung auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen 
und entsprechenden abgestimmten Verhaltensweisen an
zuwenden, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen. 

(2) Verordnung (EG) Nr. 2790/1999 der Kommission vom 
22. Dezember 1999 über die Anwendung von Artikel 81 

Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von vertikalen Ver
einbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltens
weisen ( 2 ) definiert eine Gruppe von vertikalen Verein
barungen, die nach Auffassung der Kommission in der 
Regel die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 
AEUV erfüllen. Angesichts der insgesamt positiven Erfah
rungen mit der Anwendung der genannten Verordnung, 
die am 31. Mai 2010 außer Kraft tritt und angesichts der 
seit ihrem Erlass gesammelten Erfahrungen sollte eine 
neue Gruppenfreistellungsverordnung erlassen werden. 

(3) Die Gruppe von Vereinbarungen, die in der Regel die 
Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfül
len, umfasst vertikale Vereinbarungen über den Bezug 
oder Verkauf von Waren oder Dienstleistungen, die zwi
schen nicht miteinander im Wettbewerb stehenden Un
ternehmen, zwischen bestimmten Wettbewerbern sowie 
von bestimmten Vereinigungen des Wareneinzelhandels 
geschlossen werden; diese Gruppe umfasst ferner ver
tikale Vereinbarungen, die Nebenabreden über die Über
tragung oder Nutzung von Rechten des geistigen Eigen
tums enthalten. Der Begriff „vertikale Vereinbarungen“ 
sollte entsprechende abgestimmte Verhaltensweisen um
fassen. 

(4) Für die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 AEUV 
durch Verordnung ist es nicht erforderlich, die vertikalen 
Vereinbarungen zu definieren, die unter Artikel 101 Ab
satz 1 AEUV fallen können. Bei der Prüfung einzelner 
Vereinbarungen nach Artikel 101 Absatz 1 AEUV sind 
mehrere Faktoren, insbesondere die Marktstruktur auf der 
Angebots- und Nachfrageseite, zu berücksichtigen. 

(5) Die durch diese Verordnung bewirkte Gruppenfreistel
lung sollte nur vertikalen Vereinbarungen zugute kom
men, von denen mit hinreichender Sicherheit angenom
men werden kann, dass sie die Voraussetzungen des Ar
tikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen.
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( 1 ) ABl. 36 vom 6.3.1965, S. 533. 
(*) Mit Wirkung vom 1. Dezember 2009 ist an die Stelle des Artikels 

81 EG-Vertrag der Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) getreten. Artikel 81 EG-Vertrag und 
Artikel 101 AEUV sind im Wesentlichen identisch. Im Rahmen 
dieser Verordnung sind Bezugnahmen auf Artikel 101 AEUV als 
Bezugnahmen auf Artikel 81 EG-Vertrag zu verstehen, wo dies an
gebracht ist. ( 2 ) ABl. L 336 vom 29.12.1999, S. 21.



(6) Bestimmte Arten von vertikalen Vereinbarungen können 
die wirtschaftliche Effizienz innerhalb einer Produktions- 
oder Vertriebskette erhöhen, weil sie eine bessere Koor
dinierung zwischen den beteiligten Unternehmen ermög
lichen. Insbesondere können sie dazu beitragen, die 
Transaktions- und Vertriebskosten der beteiligten Unter
nehmen zu verringern und deren Umsätze und Investi
tionen zu optimieren. 

(7) Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige effizienzsteigernde 
Auswirkungen stärker ins Gewicht fallen als etwaige von 
Beschränkungen in vertikalen Vereinbarungen aus
gehende wettbewerbswidrige Auswirkungen, hängt von 
der Marktmacht der an der Vereinbarung beteiligten Un
ternehmen ab und somit von dem Ausmaß, in dem diese 
Unternehmen dem Wettbewerb anderer Anbieter von 
Waren oder Dienstleistungen ausgesetzt sind, die von 
ihren Kunden aufgrund ihrer Produkteigenschaften, ihrer 
Preise und ihres Verwendungszwecks als austauschbar 
oder substituierbar angesehen werden. 

(8) Solange der auf jedes an der Vereinbarung beteiligten 
Unternehmen entfallende Anteil am relevanten Markt je
weils 30 % nicht überschreitet, kann davon ausgegangen 
werden, dass vertikale Vereinbarungen, die nicht be
stimmte Arten schwerwiegender Wettbewerbsbeschrän
kungen enthalten, im Allgemeinen zu einer Verbesserung 
der Produktion oder des Vertriebs und zu einer angemes
senen Beteiligung der Verbraucher an dem daraus entste
henden Gewinn führen. 

(9) Oberhalb dieser Marktanteilsschwelle von 30 % kann 
nicht davon ausgegangen werden, dass vertikale Verein
barungen, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen, 
immer objektive Vorteile mit sich bringen, die in Art und 
Umfang ausreichen, um die Nachteile auszugleichen, die 
sie für den Wettbewerb mit sich bringen. Es kann aller
dings auch nicht davon ausgegangen werden, dass diese 
vertikalen Vereinbarungen entweder unter Artikel 101 
Absatz 1 AEUV fallen oder die Voraussetzungen des 
Artikels 101 Absatz 3 AEUV nicht erfüllen. 

(10) Diese Verordnung sollte keine vertikalen Vereinbarungen 
freistellen, die Beschränkungen enthalten, die wahrschein
lich den Wettbewerb beschränken und den Verbrauchern 
schaden oder die für die Herbeiführung der effizienzstei
gernden Auswirkungen nicht unerlässlich sind; insbeson
dere vertikale Vereinbarungen, die bestimmte Arten 
schwerwiegender Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, 
wie die Festsetzung von Mindest- oder Festpreisen für 
den Weiterverkauf oder bestimmte Arten des Gebiets
schutzes, sollten daher ohne Rücksicht auf den Markt
anteil der beteiligten Unternehmen von dem mit dieser 
Verordnung gewährten Rechtsvorteil der Gruppenfreistel
lung ausgeschlossen werden. 

(11) Die Gruppenfreistellung sollte an bestimmte Bedingungen 
geknüpft werden, die den Zugang zum relevanten Markt 
gewährleisten und Kollusion auf diesem Markt vorbeu
gen. Zu diesem Zweck sollte die Freistellung von Wett
bewerbsverboten auf Verbote mit einer bestimmten 
Höchstdauer beschränkt werden. Aus demselben Grund 

sollten alle unmittelbaren oder mittelbaren Verpflichtun
gen, die die Mitglieder eines selektiven Vertriebssystems 
veranlassen, die Marken bestimmter konkurrierender An
bieter nicht zu führen, vom Rechtsvorteil dieser Verord
nung ausgeschlossen werden. 

(12) Durch die Begrenzung des Marktanteils, den Ausschluss 
bestimmter vertikaler Vereinbarungen von der Gruppen
freistellung und die nach dieser Verordnung zu erfüllen
den Voraussetzungen ist in der Regel sichergestellt, dass 
Vereinbarungen, auf die die Gruppenfreistellung Anwen
dung findet, den beteiligten Unternehmen keine Möglich
keiten eröffnen, den Wettbewerb für einen wesentlichen 
Teil der betreffenden Produkte auszuschalten. 

(13) Nach Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durch
führung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln ( 1 ) kann die Kommis
sion den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung entziehen, 
wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine 
Vereinbarung, für die die Gruppenfreistellung nach dieser 
Verordnung gilt, dennoch Wirkungen hat, die mit 
Artikel 101 Absatz 3 AEUV unvereinbar sind. 

(14) Die mitgliedstaatlichen Wettbewerbsbehörden können, 
nach Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1/2003 den aus dieser Verordnung erwachsenden Rechts
vorteil für das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitglied
staats oder einen Teil dieses Hoheitsgebiets entziehen, 
wenn in einem bestimmten Fall eine Vereinbarung, für 
die die Gruppenfreistellung nach dieser Verordnung gilt, 
dennoch im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats 
oder in einem Teil dieses Hoheitsgebiets, das alle Merk
male eines gesonderten räumlichen Marktes aufweist, 
Wirkungen hat, die mit Artikel 101 Absatz 3 AEUV 
unvereinbar sind. 

(15) Bei der Entscheidung, ob der aus dieser Verordnung er
wachsende Rechtsvorteil nach Artikel 29 der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2003 entzogen werden sollte, sind die wett
bewerbsbeschränkenden Wirkungen, die sich daraus er
geben, dass der Zugang zu einem relevanten Markt oder 
der Wettbewerb auf diesem Markt durch gleichartige 
Auswirkungen paralleler Netze vertikaler Vereinbarungen 
erheblich eingeschränkt werden, von besonderer Bedeu
tung. Derartige kumulative Wirkungen können sich etwa 
aus selektiven Vertriebssystemen oder aus Wettbewerbs
verboten ergeben. 

(16) Um die Überwachung paralleler Netze vertikaler Verein
barungen zu verstärken, die gleichartige wettbewerbs
beschränkende Auswirkungen haben und mehr als 
50 % eines Marktes abdecken, kann die Kommission 
durch Verordnung erklären, dass diese Verordnung auf 
vertikale Vereinbarungen, die bestimmte auf den betrof
fenen Markt bezogene Beschränkungen enthalten, keine 
Anwendung findet, und dadurch die volle Anwendbarkeit 
von Artikel 101 AEUV auf diese Vereinbarungen wieder
herstellen —
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( 1 ) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.



HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Be
griffsbestimmungen: 

a) „vertikale Vereinbarung“ ist eine Vereinbarung oder abge
stimmte Verhaltensweise, die zwischen zwei oder mehr Un
ternehmen, von denen jedes für die Zwecke der Verein
barung oder der abgestimmten Verhaltensweise auf einer 
anderen Ebene der Produktions- oder Vertriebskette tätig 
ist, geschlossen wird und die die Bedingungen betrifft, zu 
denen die beteiligten Unternehmen Waren oder Dienstleis
tungen beziehen, verkaufen oder weiterverkaufen dürfen; 

b) „vertikale Beschränkung“ ist eine Wettbewerbsbeschränkung 
in einer vertikalen Vereinbarung, die unter Artikel 101 Ab
satz 1 AEUV fällt; 

c) „Wettbewerber“ ist ein tatsächlicher oder potenzieller Wett
bewerber; ein „tatsächlicher Wettbewerber“ ist ein Unterneh
men, das auf demselben relevanten Markt tätig ist; ein „po
tenzieller Wettbewerber“ ist ein Unternehmen, bei dem rea
listisch und nicht nur hypothetisch davon ausgegangen wer
den kann, dass es ohne die vertikale Vereinbarung als Reak
tion auf einen geringen, aber anhaltenden Anstieg der rela
tiven Preise wahrscheinlich innerhalb kurzer Zeit die zusätz
lichen Investitionen tätigen oder sonstigen Umstellungskos
ten auf sich nehmen würde, die erforderlich wären, um in 
den relevanten Markt einzutreten; 

d) „Wettbewerbsverbot“ ist eine unmittelbare oder mittelbare 
Verpflichtung, die den Abnehmer veranlasst, keine Waren 
oder Dienstleistungen herzustellen, zu beziehen, zu verkau
fen oder weiterzuverkaufen, die mit den Vertragswaren oder 
-dienstleistungen im Wettbewerb stehen, oder eine unmittel
bare oder mittelbare Verpflichtung des Abnehmers, auf dem 
relevanten Markt mehr als 80 % seines Gesamtbezugs an 
Vertragswaren oder -dienstleistungen und ihren Substituten, 
der anhand des Werts des Bezugs oder, falls in der Branche 
üblich, anhand des bezogenen Volumens im vorangehenden 
Kalenderjahr berechnet wird, vom Anbieter oder von einem 
anderen vom Anbieter benannten Unternehmen zu bezie
hen; 

e) „selektive Vertriebssysteme“ sind Vertriebssysteme, in denen 
sich der Anbieter verpflichtet, die Vertragswaren oder 
-dienstleistungen unmittelbar oder mittelbar nur an Händler 
zu verkaufen, die anhand festgelegter Merkmale ausgewählt 
werden, und in denen sich diese Händler verpflichten, die 
betreffenden Waren oder Dienstleistungen nicht an Händler 
zu verkaufen, die innerhalb des vom Anbieter für den Be
trieb dieses Systems festgelegten Gebiets nicht zum Vertrieb 
zugelassen sind; 

f) „Rechte des geistigen Eigentums“ umfassen unter anderem 
gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte; 

g) „Know-how“ ist eine Gesamtheit nicht patentgeschützter 
praktischer Kenntnisse, die der Anbieter durch Erfahrung 
und Erprobung gewonnen hat und die geheim, wesentlich 
und identifiziert sind; in diesem Zusammenhang bedeutet 
„geheim“, dass das Know-how nicht allgemein bekannt 
oder leicht zugänglich ist; „wesentlich“ bedeutet, dass das 
Know-how für den Abnehmer bei der Verwendung, dem 
Verkauf oder dem Weiterverkauf der Vertragswaren oder 
-dienstleistungen bedeutsam und nützlich ist; „identifiziert“ 
bedeutet, dass das Know-how so umfassend beschrieben 
ist, dass überprüft werden kann, ob es die Merkmale „ge
heim“ und „wesentlich“ erfüllt; 

h) „Abnehmer“ ist auch ein Unternehmen, das auf der Grund
lage einer unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallenden Ver
einbarung Waren oder Dienstleistungen für Rechnung eines 
anderen Unternehmens verkauft; 

i) „Kunde des Abnehmers“ ist ein nicht an der Vereinbarung 
beteiligtes Unternehmen, das die Vertragswaren oder -dienst
leistungen von einem an der Vereinbarung beteiligten Ab
nehmer bezieht. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung schließen die Begriffe 
„Unternehmen“, „Anbieter“ und „Abnehmer“ die jeweils mit die
sen verbundenen Unternehmen ein. 

„Verbundene Unternehmen“ sind: 

a) Unternehmen, in denen ein an der Vereinbarung beteiligtes 
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar 

i) die Befugnis hat, mehr als die Hälfte der Stimmrechte 
auszuüben, oder 

ii) die Befugnis hat, mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Leitungs- oder Aufsichtsorgans oder der zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organe zu bestellen, oder 

iii) das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens zu füh
ren; 

b) Unternehmen, die in einem an der Vereinbarung beteiligten 
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die unter Buchstabe 
a aufgeführten Rechte oder Befugnisse haben;
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c) Unternehmen, in denen ein unter Buchstabe b genanntes 
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die unter Buchstabe 
a aufgeführten Rechte oder Befugnisse hat; 

d) Unternehmen, in denen ein an der Vereinbarung beteiligtes 
Unternehmen gemeinsam mit einem oder mehreren der un
ter den Buchstaben a, b und c genannten Unternehmen oder 
in denen zwei oder mehr der zuletzt genannten Unterneh
men gemeinsam die unter Buchstabe a aufgeführten Rechte 
oder Befugnisse haben; 

e) Unternehmen, in denen die folgenden Unternehmen gemein
sam die unter Buchstabe a aufgeführten Rechte oder Befug
nisse haben: 

i) an der Vereinbarung beteiligte Unternehmen oder mit 
ihnen jeweils verbundene Unternehmen im Sinne der 
Buchstaben a bis d, oder 

ii) eines oder mehrere der an der Vereinbarung beteiligten 
Unternehmen oder eines oder mehrere der mit ihnen 
verbundenen Unternehmen im Sinne der Buchstaben a 
bis d und ein oder mehrere dritte Unternehmen. 

Artikel 2 

Freistellung 

(1) Nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV und nach Maßgabe 
dieser Verordnung gilt Artikel 101 Absatz 1 AEUV nicht für 
vertikale Vereinbarungen. 

Diese Freistellung gilt, soweit solche Vereinbarungen vertikale 
Beschränkungen enthalten. 

(2) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt nur dann für vertikale 
Vereinbarungen zwischen einer Unternehmensvereinigung und 
ihren Mitgliedern oder zwischen einer solchen Vereinigung und 
ihren Anbietern, wenn alle Mitglieder der Vereinigung Waren
einzelhändler sind und wenn keines ihrer Mitglieder zusammen 
mit seinen verbundenen Unternehmen einen jährlichen Gesamt
umsatz von mehr als 50 Mio. EUR erwirtschaftet. Vertikale Ver
einbarungen solcher Vereinigungen werden von dieser Verord
nung unbeschadet der Anwendbarkeit von Artikel 101 AEUV 
auf horizontale Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern einer 
solchen Vereinigung sowie auf Beschlüsse der Vereinigung er
fasst. 

(3) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt für vertikale Verein
barungen, die Bestimmungen enthalten, die die Übertragung 
von Rechten des geistigen Eigentums auf den Abnehmer oder 
die Nutzung solcher Rechte durch den Abnehmer betreffen, 

sofern diese Bestimmungen nicht Hauptgegenstand der Verein
barung sind und sofern sie sich unmittelbar auf die Nutzung, 
den Verkauf oder den Weiterverkauf von Waren oder Dienst
leistungen durch den Abnehmer oder seine Kunden beziehen. 
Die Freistellung gilt unter der Voraussetzung, dass diese Bestim
mungen für die Vertragswaren oder -dienstleistungen keine 
Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, die denselben Zweck 
verfolgen wie vertikale Beschränkungen, die durch diese Verord
nung nicht freigestellt sind. 

(4) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt nicht für vertikale 
Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern. Sie findet jedoch An
wendung, wenn Wettbewerber eine nicht gegenseitige vertikale 
Vereinbarung treffen und 

a) der Anbieter zugleich Hersteller und Händler von Waren ist, 
der Abnehmer dagegen Händler, jedoch kein Wettbewerber 
auf der Herstellungsebene; oder 

b) der Anbieter ein auf mehreren Handelsstufen tätiger Dienst
leister ist, der Abnehmer dagegen Waren oder Dienstleistun
gen auf der Einzelhandelsstufe anbietet und auf der Handels
stufe, auf der er die Vertragsdienstleistungen bezieht, kein 
Wettbewerber ist. 

(5) Diese Verordnung gilt nicht für vertikale Vereinbarungen, 
deren Gegenstand in den Geltungsbereich einer anderen Grup
penfreistellungsverordnung fällt, es sei denn, dies ist in einer 
solchen Verordnung vorgesehen. 

Artikel 3 

Marktanteilsschwelle 

(1) Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nur, wenn der Anteil 
des Anbieters an dem relevanten Markt, auf dem er die Vertrags
waren oder -dienstleistungen anbietet, und der Anteil des Ab
nehmers an dem relevanten Markt, auf dem er die Vertrags
waren oder -dienstleistungen bezieht, jeweils nicht mehr als 
30 % beträgt. 

(2) Bezieht ein Unternehmen im Rahmen einer Mehrpartei
envereinbarung die Vertragswaren oder -dienstleistungen von 
einer Vertragspartei und verkauft es sie anschließend an eine 
andere Vertragspartei, so gilt die Freistellung nach Artikel 2 
nur, wenn es die Voraussetzungen des Absatzes 1 als Abnehmer 
wie auch als Anbieter erfüllt.
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Artikel 4 

Beschränkungen, die zum Ausschluss des Rechtsvorteils 
der Gruppenfreistellung führen — Kernbeschränkungen 

Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nicht für vertikale Verein
barungen, die unmittelbar oder mittelbar, für sich allein oder in 
Verbindung mit anderen Umständen unter der Kontrolle der 
Vertragsparteien Folgendes bezwecken: 

a) Die Beschränkung der Möglichkeit des Abnehmers, seinen 
Verkaufspreis selbst festzusetzen; dies gilt unbeschadet der 
Möglichkeit des Anbieters, Höchstverkaufspreise festzusetzen 
oder Preisempfehlungen auszusprechen, sofern sich diese 
nicht infolge der Ausübung von Druck oder der Gewährung 
von Anreizen durch eines der beteiligten Unternehmen tat
sächlich wie Fest- oder Mindestverkaufspreise auswirken; 

b) die Beschränkung des Gebiets oder der Kundengruppe, in das 
oder an die ein an der Vereinbarung beteiligter Abnehmer, 
vorbehaltlich einer etwaigen Beschränkung in Bezug auf den 
Ort seiner Niederlassung, Vertragswaren oder -dienstleistun
gen verkaufen darf, mit Ausnahme 

i) der Beschränkung des aktiven Verkaufs in Gebiete oder 
an Kundengruppen, die der Anbieter sich selbst vorbehal
ten oder ausschließlich einem anderen Abnehmer zuge
wiesen hat, sofern dadurch der Verkauf durch die Kunden 
des Abnehmers nicht beschränkt wird, 

ii) der Beschränkung des Verkaufs an Endverbraucher durch 
Abnehmer, die auf der Großhandelsstufe tätig sind, 

iii) der Beschränkung des Verkaufs an nicht zugelassene 
Händler durch die Mitglieder eines selektiven Vertriebs
systems innerhalb des vom Anbieter für den Betrieb die
ses Systems festgelegten Gebiets, 

iv) der Beschränkung der Möglichkeit des Abnehmers, Teile, 
die zur Weiterverwendung geliefert werden, an Kunden 
zu verkaufen, die diese Teile für die Herstellung derselben 
Art von Waren verwenden würden, wie sie der Anbieter 
herstellt; 

c) die Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an 
Endverbraucher durch auf der Einzelhandelsstufe tätige Mit
glieder eines selektiven Vertriebssystems; dies gilt unbescha
det der Möglichkeit, Mitgliedern des Systems zu untersagen, 

Geschäfte von nicht zugelassenen Niederlassungen aus zu 
betreiben; 

d) die Beschränkung von Querlieferungen zwischen Händlern 
innerhalb eines selektiven Vertriebssystems, auch wenn diese 
auf verschiedenen Handelsstufen tätig sind; 

e) die zwischen einem Anbieter von Teilen und einem Abneh
mer, der diese Teile weiterverwendet, vereinbarte Beschrän
kung der Möglichkeit des Anbieters, die Teile als Ersatzteile 
an Endverbraucher oder an Reparaturbetriebe oder andere 
Dienstleister zu verkaufen, die der Abnehmer nicht mit der 
Reparatur oder Wartung seiner Waren betraut hat. 

Artikel 5 

Nicht freigestellte Beschränkungen 

(1) Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nicht für die folgen
den, in vertikalen Vereinbarungen enthaltenen Verpflichtungen: 

a) unmittelbare oder mittelbare Wettbewerbsverbote, die für 
eine unbestimmte Dauer oder für eine Dauer von mehr als 
fünf Jahren vereinbart werden; 

b) unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die den Ab
nehmer veranlassen, Waren oder Dienstleistungen nach Be
endigung der Vereinbarung nicht herzustellen, zu beziehen, 
zu verkaufen oder weiterzuverkaufen; 

c) unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die die Mitglie
der eines selektiven Vertriebsystems veranlassen, Marken be
stimmter konkurrierender Anbieter nicht zu verkaufen. 

Für die Zwecke des Unterabsatz 1 Buchstabe a gelten Wett
bewerbsverbote, deren Dauer sich über den Zeitraum von fünf 
Jahren hinaus stillschweigend verlängert, als für eine unbe
stimmte Dauer vereinbart. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a gilt die Begren
zung auf fünf Jahre nicht, wenn die Vertragswaren oder -dienst
leistungen vom Abnehmer in Räumlichkeiten und auf Grund
stücken verkauft werden, die im Eigentum des Anbieters stehen 
oder von diesem von nicht mit dem Abnehmer verbundenen 
Dritten gemietet oder gepachtet worden sind und das Wett
bewerbsverbot nicht über den Zeitraum hinausreicht, in dem 
der Abnehmer diese Räumlichkeiten und Grundstücke nutzt.
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(3) In Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b gilt die Frei
stellung nach Artikel 2 für unmittelbare oder mittelbare Ver
pflichtungen, die den Abnehmer veranlassen, Waren oder 
Dienstleistungen nach Beendigung der Vereinbarung nicht her
zustellen, zu beziehen, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen, 
wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Verpflichtungen beziehen sich auf Waren oder Dienst
leistungen, die mit den Vertragswaren oder -dienstleistungen 
im Wettbewerb stehen; 

b) die Verpflichtungen beschränken sich auf Räumlichkeiten 
und Grundstücke, von denen aus der Abnehmer während 
der Vertragslaufzeit seine Geschäfte betrieben hat; 

c) die Verpflichtungen sind unerlässlich, um dem Abnehmer 
vom Anbieter übertragenes Know-how zu schützen; 

d) die Dauer der Verpflichtungen ist auf höchstens ein Jahr 
nach Beendigung der Vereinbarung begrenzt. 

Absatz 1 Buchstabe b gilt unbeschadet der Möglichkeit, Nut
zung und Offenlegung von nicht allgemein zugänglichem 
Know-how unbefristeten Beschränkungen zu unterwerfen. 

Artikel 6 

Nichtanwendung dieser Verordnung 

Nach Artikel 1a der Verordnung Nr. 19/65/EWG kann die 
Kommission durch Verordnung erklären, dass in Fällen, in de
nen mehr als 50 % des relevanten Marktes von parallelen Net
zen gleichartiger vertikaler Beschränkungen abgedeckt werden, 
die vorliegende Verordnung auf vertikale Vereinbarungen, die 
bestimmte Beschränkungen des Wettbewerbs auf diesem Markt 
enthalten, keine Anwendung findet. 

Artikel 7 

Anwendung der Marktanteilsschwelle 

Für die Anwendung der Marktanteilsschwellen im Sinne des 
Artikels 3 gelten folgende Vorschriften: 

a) Der Marktanteil des Anbieters wird anhand des Absatzwerts 
und der Marktanteil des Abnehmers anhand des Bezugswerts 
berechnet. Liegen keine Angaben über den Absatz- bzw. 
Bezugswert vor, so können zur Ermittlung des Marktanteils 
des betreffenden Unternehmens Schätzungen vorgenommen 
werden, die auf anderen verlässlichen Marktdaten unter Ein
schluss der Absatz- und Bezugsmengen beruhen; 

b) Die Marktanteile werden anhand der Angaben für das voran
gegangene Kalenderjahr ermittelt; 

c) Der Marktanteil des Anbieters schließt Waren oder Dienst
leistungen ein, die zum Zweck des Verkaufs an vertikal in
tegrierte Händler geliefert werden; 

d) Beträgt ein Marktanteil ursprünglich nicht mehr als 30 % 
und überschreitet er anschließend diese Schwelle, jedoch 
nicht 35 %, so gilt die Freistellung nach Artikel 2 im An
schluss an das Jahr, in dem die Schwelle von 30 % erstmals 
überschritten wurde, noch für zwei weitere Kalenderjahre; 

e) Beträgt ein Marktanteil ursprünglich nicht mehr als 30 % 
und überschreitet er anschließend 35 %, so gilt die Freistel
lung nach Artikel 2 im Anschluss an das Jahr, in dem die 
Schwelle von 35 % erstmals überschritten wurde, noch für 
ein weiteres Kalenderjahr; 

f) Die unter den Buchstaben d und e genannten Rechtsvorteile 
dürfen nicht in der Weise miteinander verbunden werden, 
dass ein Zeitraum von zwei Kalenderjahren überschritten 
wird; 

g) Der Marktanteil der in Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 
Buchstabe e genannten Unternehmen wird zu gleichen Tei
len jedem Unternehmen zugerechnet, das die in Artikel 1 
Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe a aufgeführten Rechte 
oder Befugnisse hat. 

Artikel 8 

Anwendung der Umsatzschwelle 

(1) Für die Berechnung des jährlichen Gesamtumsatzes im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 2 sind die Umsätze zu addieren, 
die das jeweilige an der vertikalen Vereinbarung beteiligte Un
ternehmen und die mit ihm verbundenen Unternehmen im 
letzten Geschäftsjahr mit allen Waren und Dienstleistungen 
ohne Steuern und sonstige Abgaben erzielt haben. Dabei wer
den Umsätze zwischen dem an der vertikalen Vereinbarung 
beteiligten Unternehmen und den mit ihm verbundenen Unter
nehmen oder zwischen den mit ihm verbundenen Unternehmen 
nicht mitgerechnet. 

(2) Die Freistellung nach Artikel 2 bleibt bestehen, wenn der 
jährliche Gesamtumsatz im Zeitraum von zwei aufeinanderfol
genden Geschäftsjahren die Schwelle um nicht mehr als 10 % 
überschreitet.
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Artikel 9 

Übergangszeitraum 

Das Verbot nach Artikel 101 Absatz 1 AEUV gilt in der Zeit vom 1. Juni 2010 bis zum 31. Mai 2011 nicht 
für bereits am 31. Mai 2010 in Kraft befindliche Vereinbarungen, die zwar die Freistellungskriterien dieser 
Verordnung nicht erfüllen, aber am 31. Mai 2010 die Freistellungskriterien der Verordnung (EG) 
Nr. 2790/1999 erfüllt haben. 

Artikel 10 

Geltungsdauer 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2010 in Kraft. 

Sie gilt bis zum 31. Mai 2022. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 20. April 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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VERORDNUNG (EU) Nr. 331/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2010 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 in Bezug auf die Auslösungsschwellen für die 
Zusatzzölle für Gurken und Kirschen, außer Sauerkirschen/Weichseln 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 143 Buchstabe b in Verbin
dung mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kom
mission vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungs
bestimmungen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, 
(EG) Nr. 2201/96 und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im 
Sektor Obst und Gemüse ( 2 ) wird die Einfuhr der in ih
rem Anhang XVII aufgeführten Erzeugnisse überwacht. 
Diese Überwachung erfolgt nach den Modalitäten von 
Artikel 308d der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der 
Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvor
schriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des 
Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaf
ten ( 3 ). 

(2) Zur Anwendung von Artikel 5 Absatz 4 des im Rahmen 
der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay- 
Runde geschlossenen Übereinkommens über die Land
wirtschaft ( 4 ) und auf der Grundlage der letzten für 2007, 
2008 und 2009 verfügbaren Angaben sind die Aus
lösungsschwellen für die Zusatzzölle für Gurken und 
Kirschen, außer Sauerkirschen/Weichseln zu ändern. 

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ist daher entspre
chend zu ändern. 

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 erhält die 
Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Mai 2010. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. April 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO

DE L 102/8 Amtsblatt der Europäischen Union 23.4.2010 

( 1 ) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 350 vom 31.12.2007, S. 1. 
( 3 ) ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1. ( 4 ) ABl. L 336 vom 23.12.1994, S. 22.



ANHANG 

„ANHANG XVII 

ZUSATZZÖLLE: TITEL IV KAPITEL II ABSCHNITT 2 

Unbeschadet der Regeln für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur hat der Wortlaut der Warenbezeichnung nur 
Hinweischarakter. Der Anwendungsbereich der Zusatzzölle wird im Rahmen dieses Anhangs durch den Umfang der KN- 
Codes zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Verordnung bestimmt. 

Laufende Nr. KN-Code Warenbezeichnung Anwendungszeitraum 
Auslösungs

schwellen (in 
Tonnen) 

78.0015 0702 00 00 Tomaten/Paradeiser 1. Oktober bis 31. Mai 415 907 

78.0020 1. Juni bis 30. September 40 107 

78.0065 0707 00 05 Gurken 1. Mai bis 31. Oktober 11 879 

78.0075 1. November bis 30. April 18 611 

78.0085 0709 90 80 Artischocken 1. November bis 30. Juni 8 866 

78.0100 0709 90 70 Zucchini (Courgettes) 1. Januar bis 31. Dezember 55 369 

78.0110 0805 10 20 Orangen 1. Dezember bis 31. Mai 355 386 

78.0120 0805 20 10 Clementinen 1. November bis Ende Februar 529 006 

78.0130 0805 20 30 

0805 20 50 

0805 20 70 

0805 20 90 

Mandarinen (einschließlich Tangerinen und 
Satsumas); Wilkings und ähnliche Kreuzungen 
von Zitrusfrüchten 

1. November bis Ende Februar 96 377 

78.0155 0805 50 10 Zitronen 1. Juni bis 31. Dezember 334 680 

78.0160 1. Januar bis 31. Mai 62 311 

78.0170 0806 10 10 Tafeltrauben 21. Juli bis 20. November 89 140 

78.0175 0808 10 80 Äpfel 1. Januar bis 31. August 829 840 

78.0180 1. September bis 31. Dezember 884 648 

78.0220 0808 20 50 Birnen 1. Januar bis 30. April 224 927 

78.0235 1. Juli bis 31. Dezember 38 957 

78.0250 0809 10 00 Aprikosen/Marillen 1. Juni bis 31. Juli 5 785 

78.0265 0809 20 95 Kirschen, außer Sauerkirschen/ Weichseln 21. Mai bis 10. August 90 511 

78.0270 0809 30 Pfirsiche, einschließlich Brugnolen und Nekta
rinen 

11. Juni bis 30. September 131 459 

78.0280 0809 40 05 Pflaumen 11. Juni bis 30. September 129 925“
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VERORDNUNG (EU) Nr. 332/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2010 

zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 hinsichtlich der Aufnahme Israels 
in die Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen und Kompartimenten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2002/99/EG des Rates vom 
16. Dezember 2002 zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen 
Vorschriften für das Herstellen, die Verarbeitung, den Vertrieb 
und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen Ursprungs ( 1 ), ins
besondere auf den einleitenden Satz von Artikel 8, Artikel 8 
Absatz 1 Unterabsatz 1 und Artikel 8 Absatz 4, 

gestützt auf die Richtlinie 2009/158/EG des Rates vom 
30. November 2009 über die tierseuchenrechtlichen Bedingun
gen für den innergemeinschaftlichen Handel mit Geflügel und 
Bruteiern sowie für ihre Einfuhr aus Drittländern ( 2 ), insbeson
dere auf Artikel 24 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2002/99/EG enthält die allgemeinen tier
seuchenrechtlichen Vorschriften für alle Produktions-, 
Verarbeitungs- und Vertriebsstufen innerhalb der Union 
sowie für die Einfuhr von Erzeugnissen tierischen Ur
sprungs aus Drittländern sowie daraus gewonnenen Le
bensmitteln. Nach dieser Richtlinie sind für jedes Dritt
land bzw. jede Gruppe von Drittländern besondere Ein
fuhrbedingungen, die der Tiergesundheitslage des Landes 
bzw. der Ländergruppe Rechnung tragen, festzulegen. 

(2) In der Richtlinie 2009/158/EG sind die tierseuchenrecht
lichen Bedingungen für den Handel mit Geflügel und 
Bruteiern innerhalb der Union und für ihre Einfuhr aus 
Drittländern niedergelegt. Nach dieser Richtlinie muss 
Geflügel aus Drittländern stammen, die frei von Geflügel
pest sind oder die, wenn sie nicht frei von dieser Krank
heit sind, Bekämpfungsmaßnahmen treffen, die denen der 
relevanten Rechtsvorschriften der Union zumindest 
gleichwertig sind. 

(3) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 der Kommis
sion vom 8. August 2008 zur Erstellung einer Liste von 
Drittländern, Gebieten, Zonen und Kompartimenten, aus 
denen die Einfuhr von Geflügel und Geflügelerzeugnissen 
in die Gemeinschaft und ihre Durchfuhr durch die Ge
meinschaft zugelassen ist, und zur Festlegung der diesbe

züglichen Veterinärbescheinigungen ( 3 ) dürfen die Waren, 
für die sie gilt, nur aus Drittländern, Gebieten, Zonen 
und Kompartimenten, die in der Tabelle in Anhang I 
Teil 1 der genannten Verordnung aufgeführt sind, in 
die Union eingeführt und durch diese durchgeführt wer
den. 

(4) Tritt in einem Drittland, einem Gebiet, einer Zone oder 
einem Kompartiment, das bzw. die zuvor frei von dieser 
Krankheit war, hochpathogene aviäre Influenza (HPAI) 
auf, so wird dieses Drittland, dieses Gebiet, diese Zone 
oder dieses Kompartiment entsprechend der genannten 
Verordnung wieder als frei von HPAI eingestuft, wenn 
gewisse Bedingungen erfüllt sind. Dabei geht es um die 
Durchführung eines Tilgungsprogramms zur Bekämpfung 
der Krankheit, einschließlich einer angemessenen Rei
nigung und Desinfektion in allen zuvor infizierten Betrie
ben. Zudem muss nach Abschluss des Tilgungspro
gramms und der entsprechenden Reinigung und Des
infektion während drei Monaten eine Überwachung auf 
aviäre Influenza gemäß Anhang IV Teil II der genannten 
Verordnung durchgeführt worden sein. 

(5) Derzeit ist Israel in der Liste in Anhang I Teil 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 798/2008 als von hochpathogener 
aviärer Influenza freies Drittland aufgeführt. Die Einfuhr 
von Geflügelerzeugnissen gemäß der genannten Verord
nung ist daher aus dem gesamten Hoheitsgebiet dieses 
Drittlands zugelassen. 

(6) Israel hat der Kommission den Ausbruch hochpathogener 
aviärer Influenza des Subtyps H5N1 auf seinem Hoheits
gebiet gemeldet. 

(7) Aufgrund des bestätigten Ausbruchs von HPAI kann das 
Hoheitsgebiet von Israel nicht mehr als frei von dieser 
Krankheit eingestuft werden; die Veterinärbehörden Isra
els haben dementsprechend die Ausstellung von Veteri
närbescheinigungen für Sendungen bestimmter Geflügel
erzeugnisse ausgesetzt. Israel hat außerdem ein Tilgungs
programm zur Bekämpfung der Krankheit und zur Ein
dämmung ihrer Ausbreitung durchgeführt. 

(8) Die Informationen über die Bekämpfungsmaßnahmen 
sind der Kommission übermittelt worden. Die Kommis
sion hat diese Informationen und die epidemiologische 
Situation in Israel einer Bewertung unterzogen.
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(9) Aufgrund des raschen und entschlossenen Handelns Isra
els zur Eingrenzung der Seuche und der positiven Bewer
tung der epidemiologischen Situation können die Ein
schränkungen für Einfuhren bestimmter Geflügelerzeug
nisse in die Union auf die von der Seuche befallenen 
Zonen begrenzt werden, die von den Veterinärbehörden 
Israels wegen des Ausbruchs hochpathogener aviärer In
fluenza gesperrt worden sind. 

(10) Zudem führt Israel Maßnahmen zur Überwachung auf 
aviäre Influenza durch, die den Anforderungen des 
Anhangs IV Teil II der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 
offenbar entsprechen. 

(11) Unter Berücksichtigung der günstigen Entwicklung der 
epidemiologischen Situation und der einschlägigen Maß
nahmen zur Überwachung auf aviäre Influenza und zur 
Tilgung der Seuche erscheint es angebracht, dass der 
Zeitraum, während dessen die Zulassung für Einfuhren 
in die Union ausgesetzt wird, am 1. Mai 2010 endet. 

(12) Folglich sollte Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 798/2008 entsprechend geändert werden. 

(13) Damit den Anforderungen in Bezug auf die Zonen
abgrenzung Genüge getan und somit eine möglichst 
schnelle Wiederaufnahme des Handels ermöglicht wird, 
sollte diese Verordnung am Tag nach ihrer Veröffent
lichung in Kraft treten. 

(14) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Teil 1 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 erhält 
die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 26. Januar 2010. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. April 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

Teil 1 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 erhält folgende Fassung: 

„TEIL 1 

Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen und Kompartimenten 

ISO-Code und Name des Drittlandes oder 
Gebiets 

Code des Drittlan
des, des Gebiets, der 

Zone oder des 
Kompartiments 

Beschreibung des Drittlandes, des Ge
biets, der Zone oder des Kompartiments 

Veterinärbescheinigung 

Be
so

nd
er

e
Be

di
ng

un
ge

n 
Besondere Bedingungen 

St
at

us
de

r
Ü

be
rw

ac
hu

ng
au

f 
A

I  

St
at

us
de

r
Im

pf
un

g
ge

ge
n

A
I  

St
at

us
de

r
Sa

lm
on

el
le

nb
e-

 
kä

m
pf

un
g 

Muster Zusätzliche 
Garantien Schlussdatum (1 ) Anfangsdatum (2 ) 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

AL — Albanien AL-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP, E S4 

AR — Argentinien AR-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 

SPF 

POU, RAT, EP, E A S4 

WGM VIII 

AU — Australien AU-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 

SPF 

EP, E S4 

BPP, DOC, HEP, SRP S0, ST0 

BPR I 

DOR II 

HER III 

POU VI 

RAT VII

D
E 
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1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

BR — Brasilien 

BR-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 

BR-1 

Die Bundesstaaten 
Rio Grande do Sul, Santa Cata

rina, Paraná, São Paulo und Mato 
Grosso do Sul 

RAT, BPR, DOR, HER, 
SRA N 

A 

BR-2 

Die Bundesstaaten 
Mato Grosso, Paraná, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina und São 
Paulo 

BPP, DOC, HEP, SRP N S5, ST0 

BR-3 

Bundesdistrikt und die Bundes
staaten 

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina 
und São Paulo 

WGM VIII 

EP, E, POU N S4 

BW — Botsuana BW-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 

SPF 

EP, E S4 

BPR I 

DOR II 

HER III 

RAT VII 

BY — Belarus BY-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP und E (jeweils ‚nur zur 
Durchfuhr durch die EU‘) IX 

CA — Kanada CA-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 

SPF 

EP, E S4 

BPR, BPP, DOR, HER, 
SRA, SRP N 

A S1, ST1 

DOC, HEP L, N 

WGM VIII 

POU, RAT N

D
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1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

CH — Schweiz CH-0 Gesamtes Hoheitsgebiet (3 ) A (3 ) 

CL — Chile CL-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 

SPF 

EP, E S4 

BPR, BPP, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRA, SRP N A S0, ST0 

WGM VIII 

POU, RAT N 

CN — China 
CN-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP 

CN-1 Provinz Shandong POU, E VI P2 6.2.2004 — S4 

GL — Grönland GL-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 
SPF 

EP, WGM 

HK — Hongkong HK-0 Das gesamte Gebiet der Sonder
verwaltungszone Hongkong EP 

HR — Kroatien HR-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 

SPF 

BPR, BPP, DOR, DOC, 
HEP, HER, SRA, SRP N A S2, ST0 

EP, E, POU, RAT, WGM N 

IL — Israel 

IL-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 
SPF 

EP, E S4 

IL-1 Gebiet Israels ausschließlich IL-2 

BPR, BPP, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP N A S5, ST1 

WGM VIII 

POU, RAT N S4

D
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1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

IL-2 

Gebiet Israels innerhalb folgender 
Grenzen: 
— im Westen: 

Straße Nr. 4 

— im Süden: 
an die Straße Nr. 5815 an
schließende Straße Nr. 5812 

— im Osten: 
Sicherheitszaun bis zur Straße 
Nr. 6513 

— im Norden: 
Straße Nr. 6513 bis zur Kreu
zung mit Straße Nr. 65. 

Von diesem Punkt in einer 
Geraden bis zum Eingang 
von Givat Nili und von dort 
in einer Geraden bis zur Kreu
zung der Straße Nr. 652 und 
der Straße Nr. 4 

BPR, BPP, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP N, P2 26.1.2010 1.5.2010 A S5, ST1 

WGM VIII P2 26.1.2010 1.5.2010 

POU, RAT N, P2 26.1.2010 1.5.2010 S4 

IN — Indien IN-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP 

IS — Island IS-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 
SPF 

EP, E S4 

KR — Republik Korea KR-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP, E S4 

ME — Montenegro ME-O Gesamtes Hoheitsgebiet EP 

MG — Madagaskar MG-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 
SPF 

EP, E, WGM S4 

MY — Malaysia 

MY-0 — — 

MY-1 Westliche Halbinsel 
EP 

E P2 6.2.2004 S4 

MK — Ehemalige jugoslawische Re
publik Mazedonien (4 ) MK-0 (4 ) Gesamtes Hoheitsgebiet EP

D
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1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

MX — Mexiko MX-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 
SPF 

EP 

NA — Namibia NA-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 

SPF 

BPR I 

DOR II 

HER III 

RAT, EP, E VII S4 

NC — Neukaledonien NC-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP 

NZ — Neuseeland NZ-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 

SPF 

BPR, BPP, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRA, SRP S0, ST0 

WGM VIII 

EP, E, POU, RAT S4 

PM — St. Pierre und Miquelon PM-0 Gesamtes Gebiet SPF 

RS — Serbien (5 ) RS-0 (5 ) Gesamtes Hoheitsgebiet EP 

RU — Russland RU-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP 

SG — Singapur SG-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP 

TH — Thailand TH-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 

SPF, EP 

WGM VIII P2 23.1.2004 

E, POU, RAT P2 23.1.2004 S4
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1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

TN — Tunesien TN-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 

SPF 

DOR, BPR, BPP, HER S1, ST0 

WGM VIII 

EP, E, POU, RAT S4 

TR — Türkei TR-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 

SPF 

EP, E S4 

US — Vereinigte Staaten US-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 

SPF 

BPR, BPP, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRA, SRP N A S3, ST1 

WGM VIII 

EP, E, POU, RAT N S4 

UY — Uruguay UY-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 

SPF 

EP, E, RAT S4 

ZA — Südafrika ZA-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 

SPF 

EP, E S4 

BPR I 

A 

DOR II 

HER III 

RAT VII

D
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1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

ZW — Simbabwe ZW-0 Gesamtes Hoheitsgebiet 
RAT VII 

EP, E S4 

(1 ) Vor diesem Datum erzeugte Waren, auch solche, die auf hoher See befördert werden, dürfen ab diesem Datum während eines Zeitraums von 90 Tagen in die Union eingeführt werden. 
(2 ) Nur nach diesem Datum erzeugte Waren dürfen in die Union eingeführt werden. 
(3 ) Gemäß dem Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (ABl. L 114 vom 30.4.2002, S. 132). 
(4 ) Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien: provisorischer Code, der die endgültige Benennung des Landes nicht berührt, die nach Abschluss der laufenden Verhandlungen innerhalb der Vereinten Nationen festgelegt wird. 
(5 ) Ohne das Kosovo im Sinne der Resolution 1244 des VN-Sicherheitsrates vom 10. Juni 1999.“
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VERORDNUNG (EU) Nr. 333/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2010 

zur Zulassung einer neuen Verwendung von Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) als 
Futtermittelzusatzstoff für entwöhnte Ferkel (Zulassungsinhaber: Calpis Co. Ltd Japan, in der 

Europäischen Union vertreten durch: Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über 
Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung ( 1 ), insbeson
dere auf Artikel 9 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 regelt die Zulas
sung von Zusatzstoffen zur Verwendung in der Tier
ernährung sowie die Gründe und Verfahren für die Ertei
lung einer solchen Zulassung. 

(2) Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 
wurde ein Antrag auf Zulassung der im Anhang der 
vorliegenden Verordnung beschriebenen Zubereitung 
vorgelegt. Dem Antrag waren die nach Artikel 7 Absatz 
3 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 vorgeschriebenen 
Angaben und Unterlagen beigefügt. 

(3) Der Antrag betrifft die Zulassung einer neuen Verwen
dung der in die Zusatzstoffkategorie „zootechnische Zu
satzstoffe“ einzuordnenden Zubereitung aus Bacillus sub
tilis C-3102 (DSM 15544) als Futtermittelzusatzstoff für 
entwöhnte Ferkel. 

(4) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1444/2006 der Kommis
sion ( 2 ) wurde die Verwendung der Zubereitung aus die
sem Mikroorganismus bei Masthühnern zugelassen. 

(5) Zur Unterstützung des Antrags auf Zulassung dieser Zu
bereitung für entwöhnte Ferkel wurden neue Daten vor
gelegt. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicher
heit (im Folgenden „die Behörde“) zog in ihrem Gutach

ten vom 9. Dezember 2009 ( 3 ) den Schluss, dass Bacillus 
subtilis C-3102 (DSM 15544) keine nachteiligen Auswir
kungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier oder 
auf die Umwelt hat und dass die Verwendung dieser 
Zubereitung zur Verbesserung der Leistungsmerkmale 
der Tiere führen kann. Besondere Vorgaben für die Über
wachung nach dem Inverkehrbringen hält die Behörde 
nicht für erforderlich. Für das Gutachten wurde auch 
der Bericht über die Methode zur Analyse des Futtermit
telzusatzstoffs in Futtermitteln geprüft, den das mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 eingerichtete gemein
schaftliche Referenzlabor vorgelegt hat. 

(6) Die Bewertung von Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 
hat ergeben, dass die Bedingungen für die Zulassung 
gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 
erfüllt sind. Daher sollte die Verwendung dieser Zuberei
tung gemäß den Angaben im Anhang der vorliegenden 
Verordnung zugelassen werden. 

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang genannte Zubereitung, die in die Zusatzstoff
kategorie „zootechnische Zusatzstoffe“ und die Funktionsgruppe 
„Darmflorastabilisatoren“ einzuordnen ist, wird als Zusatzstoff 
in der Tierernährung unter den im Anhang aufgeführten Bedin
gungen zugelassen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 22. April 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

Kennnummer 
des Zusatzstoffs 

Name des 
Zulassungsinhabers Zusatzstoff 

Zusammensetzung, chemische 
Bezeichnung, Beschreibung, 

Analysemethode 

Tierart oder 
-kategorie Höchstalter 

Mindestgehalt Höchstgehalt 

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer der 
Zulassung KBE/kg Alleinfuttermittel mit 

einem Feuchtigkeitsgehalt 
von 12 % 

Kategorie: zootechnische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Darmflorastabilisatoren 

4b1820 Calpis Co. Ltd Japan, 
in der Europäischen 
Union vertreten durch: 
Calpis Co. Ltd Europe 
Representative Office, 
Frankreich 

Bacillus subtilis 
C-3102 (DSM 
15544) 

Zusammensetzung des Zusatz
stoffs: 

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 
15544) mit mindestens 
1 × 1010 KBE/g 

Charakterisierung des Wirk
stoffs: 

Lebensfähige Sporen (KBE) von 
Bacillus subtilis C-3102 (DSM 
15544) 

Analysemethode (1 ): 

Auszählung nach dem Aus
strichverfahren unter Verwen
dung von Trypton-Soja-Agar 
in allen Zielmatrices (EN 
15874:2009) 

Identifikation mittels Pulsfeld- 
Gel-Elektrophorese (PFGE) 

Ferkel 
(entwöhnt) 

— 3 × 108 — 1. In der Gebrauchsanweisung für den 
Zusatzstoff, die Vormischung und 
das Mischfuttermittel sind die La
gertemperatur, die Haltbarkeit und 
die Pelletierstabilität anzugeben. 

2. Zur Verwendung bei entwöhnten 
Ferkeln bis ca. 35 kg. 

3. Sicherheitshinweis: Atemschutz, 
Schutzbrille und Handschuhe bei 
der Handhabung. 

13. Mai 2020 

(1 ) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des gemeinschaftlichen Referenzlabors unter www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives
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VERORDNUNG (EU) Nr. 334/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2010 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 721/2008 im Hinblick auf die Zusammensetzung des 
Futtermittelzusatzstoffs 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über 
Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung ( 1 ), insbeson
dere auf Artikel 9 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 721/2008 der Kommis
sion ( 2 ) wurde eine Zubereitung aus dem an roten Caro
tinoiden reichen Bakterium Paracoccus carotinifaciens als 
Zusatzstoff in Futtermitteln für Lachse und Forellen bis 
zum 15. August 2018 zugelassen. Dieser Futtermittel
zusatzstoff zählt zur Kategorie „sensorische Zusatzstoffe“, 
Funktionsgruppe a „Farbstoffe“ Punkt ii: „Stoffe, die bei 
Verfütterung an Tiere Lebensmitteln tierischen Ursprungs 
Farbe geben“. 

(2) Der Kommission wurde ein Antrag auf Änderung der 
Zulassungsbedingungen hinsichtlich der Zusammenset
zung des Futtermittelzusatzstoffs vorgelegt. Diesem An
trag waren die einschlägigen Unterlagen beigefügt. Die 
Kommission leitete den Antrag an die Europäische Be
hörde für Lebensmittelsicherheit („die Behörde“) weiter. 

(3) Die Behörde kam in ihrem Gutachten vom Januar 2010 
zu dem Schluss, dass die beantragte Änderung die Sicher
heit und Wirksamkeit des Produkts nicht beeinflussen 
würde ( 3 ). 

(4) Die Bewertung der geänderten Zubereitung hat ergeben, 
dass die Bedingungen für die Zulassung gemäß Artikel 5 
der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 erfüllt sind. 

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 721/2008 sollte daher entspre
chend geändert werden. 

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 721/2008 werden in der 
dritten Spalte, „Zusammensetzung, chemische Bezeichnung, Be
schreibung, Analysemethode“, 

die Angaben 

„— 10–15 g/kg Adonirubin 

— 3–5 g/kg Canthaxanthin“ 

ersetzt durch die Angaben 

„— 7–15 g/kg Adonirubin 

— 1–5 g/kg Canthaxanthin“. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 22. April 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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VERORDNUNG (EU) Nr. 335/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2010 

zur Zulassung von Zinkchelat des Hydroxyanalogs von Methionin als Zusatzstoff in Futtermitteln 
für alle Tierarten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über 
Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung ( 1 ), insbeson
dere auf Artikel 9 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 regelt die Zulas
sung von Zusatzstoffen zur Verwendung in der Tier
ernährung sowie die Gründe und Verfahren für die Ertei
lung einer solchen Zulassung. 

(2) Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 
wurde ein Antrag auf Zulassung der im Anhang der 
vorliegenden Verordnung beschriebenen Zubereitung 
vorgelegt. Diesem Antrag waren die gemäß Artikel 7 Ab
satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 vorgeschrie
benen Angaben und Unterlagen beigefügt. 

(3) Der Antrag betrifft die Zulassung der zur Zusatzstoff
kategorie „ernährungsphysiologische Zusatzstoffe“ zäh
lenden Zubereitung Zinkchelat des Hydroxyanalogs von 
Methionin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tier
arten. 

(4) Aus dem Gutachten der Europäischen Behörde für Le
bensmittelsicherheit (im Folgenden „die Behörde“) vom 
11. November 2009 ( 2 ) in Verbindung mit dem Gutach
ten vom 16. April 2008 ( 3 ) bzw. vom 2. April 2009 ( 4 ) 
geht hervor, dass Zinkchelat des Hydroxyanalogs von 
Methionin sich nicht schädlich auf die Gesundheit von 
Mensch und Tier oder auf die Umwelt auswirkt. Laut 
dem Gutachten vom 16. April 2008 kann die Verwen
dung dieser Zubereitung als Quelle von verfügbarem 
Zink erachtet werden und genügt sie den Anforderungen 
an einen ernährungsphysiologischen Zusatzstoff zur Ver
wendung bei allen Tierarten. Im Hinblick auf die Anwen

dersicherheit empfiehlt die Behörde geeignete Maßnah
men. Besondere Vorgaben für die Überwachung nach 
dem Inverkehrbringen hält sie nicht für erforderlich. 
Die Behörde hat auch den Bericht über die Methode 
zur Analyse des Futtermittelzusatzstoffs in Futtermitteln 
geprüft, den das mit der Verordnung (EG) Nr. 
1831/2003 eingerichtete gemeinschaftliche Referenzlabor 
vorgelegt hat. 

(5) Die Bewertung der Zubereitung hat ergeben, dass die 
Bedingungen für die Zulassung gemäß Artikel 5 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1831/2003 erfüllt sind. Daher sollte 
die Verwendung dieser Zubereitung gemäß den Angaben 
im Anhang der vorliegenden Verordnung zugelassen wer
den. 

(6) Mit der Verordnung (EG) Nr. 888/2009 der Kommission 
vom 25. September 2009 zur Zulassung von Zinkchelat 
des Hydroxyanalogs von Methionin als Futtermittel
zusatzstoff für Masthühner ( 5 ) wurde die genannte Zube
reitung bereits als Zusatzstoff zur Verwendung in Futter
mitteln für Masthühner zugelassen. Die genannte Verord
nung sollte aufgehoben werden. 

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang genannte Zubereitung, die der Zusatzstoffkate
gorie „ernährungsphysiologische Zusatzstoffe“ und der Funk
tionsgruppe „Verbindungen von Spurenelementen“ angehört, 
wird unter den in diesem Anhang aufgeführten Bedingungen 
als Zusatzstoff in der Tierernährung zugelassen. 

Artikel 2 

Die Verordnung (EG) Nr. 888/2009 wird aufgehoben.
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Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. April 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

Kenn
nummer des 
Zusatzstoffs 

Name des Zu
lassungsinhabers Zusatzstoff Zusammensetzung, chemische Bezeichnung, 

Beschreibung, Analysemethode 
Tierart oder 

-kategorie Höchstalter 

Mindestgehalt Höchstgehalt 

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer 
der Zulassung Gehalt des Elements (Zn) in mg/kg Allein

futtermittel mit einem Feuchtigkeitsgehalt 
von 12 % 

Kategorie: ernährungsphysiologische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Verbindungen von Spurenelementen 

3b6.10 — Zinkchelat 
des Hydro
xyanalogs 
von Methio
nin 

Charakterisierung des Zusatzstoffs: 

Zinkchelat des Hydroxyanalogs von Methionin 
mit einem Gehalt von 17,5 %—18 % Zink 
und 81 % (2-Hydroxy-4-methylthio)butter
säure 

Erdöl: ≤ 1 % 

Analysemethode (1 ): 

Atomemissionsspektrometrie mit induktiv ge
koppeltem Plasma gemäß der Norm 
EN 15510:2007 

Alle 
Tierarten 

— Heimtiere: 
250 (insgesamt) 

Fische: 
200 (insgesamt) 

Andere Tierarten: 
150 (insgesamt) 

Milchaustausch
futtermittel 
(Allein- und Er
gänzungsfutter
mittel): 
200 (insgesamt) 

1. Der Zusatzstoff wird Fut
termitteln als Vor
mischung beigegeben. 

2. Hinweise zur Anwender
sicherheit: Beim Umgang 
mit dem Zusatzstoff sind 
Atemschutz, Schutzbrille 
und Handschuhe zu tra
gen. 

13. Mai 2020 

(1 ) Nähere Informationen zu den Analysemethoden: siehe Website des gemeinschaftlichen Referenzlabors unter http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives
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VERORDNUNG (EU) Nr. 336/2010 DER KOMMISSION 

vom 21. April 2010 

zur Einreihung von bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates 
vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische No
menklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif ( 1 ), insbesondere 
auf Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten No
menklatur im Anhang der Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die 
Einreihung der im Anhang dieser Verordnung aufgeführ
ten Waren zu erlassen. 

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine 
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten No
menklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für 
die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die Kom
binierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder unter 
etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — übernimmt 
und die aufgrund besonderer Regelungen der Union auf
gestellt wurde, um tarifliche oder sonstige Maßnahmen 
im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden. 

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die 
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung 
genannten Waren mit den in Spalte 3 genannten Begrün
dungen in die in Spalte 2 der Tabelle angegebenen KN- 
Codes einzureihen. 

(4) Es ist angebracht, vorzusehen, dass die verbindlichen 
Zolltarifauskünfte zur Einreihung von Waren in die Kom
binierte Nomenklatur, die von den Zollbehörden der Mit
gliedstaaten erteilt wurden, aber nicht mit dieser Verord
nung übereinstimmen, gemäß Artikel 12 Absatz 6 der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Ok- 
tober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemein
schaften ( 2 ) noch drei Monate von dem Berechtigten wei
terverwendet werden können. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Zollkodex — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren 
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter die in Spalte 2 
der Tabelle genannten KN-Codes eingereiht. 

Artikel 2 

Die von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten verbind
lichen Zolltarifauskünfte, die mit dieser Verordnung nicht über
einstimmen, können gemäß Artikel 12 Absatz 6 der Verord
nung (EWG) Nr. 2913/92 noch drei Monate weiterverwendet 
werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 21. April 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Algirdas ŠEMETA 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Warenbezeichnung Einreihung 
(KN-Code) Begründung 

(1) (2) (3) 

1. Eine Scheibe mit einem Durchmesser von 
etwa 580 mm und einer Dicke von etwa 3 mm, 
bestehend aus zwei Schichten Polyurethan, eine 
davon mit maschinell eingeprägten Rillen, die 
andere mit einer Klebebeschichtung, die durch 
eine abziehbare Kunststofffolie geschützt ist (so 
genannte „Polymerscheibe“). 

Das Erzeugnis wird mit Maschinen zur Herstel
lung von Silizium- und Halbleiterscheiben (Wa
fers) verwendet. Es wird auf dem Trägerkopf 
eines auswechselbaren Werkzeugs solcher Ma
schinen angebracht, um die Wafers zu ebnen, 
zu glätten und zu polieren. 

3919 90 00 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschrif- 
ten 1 und 6 für die Auslegung der Kombinier
ten Nomenklatur sowie nach dem Wortlaut der 
KN-Codes 3919 und 3919 90 00. 

Die Einreihung in die Position 8486 als Teil 
oder Zubehör einer Maschine von der aus
schließlich oder hauptsächlich zur Herstellung 
von Halbleiterscheiben (Wafers) verwendeten 
Art ist ausgeschlossen, da das Erzeugnis nicht 
die Merkmale aufweist, um als Teil oder Zube
hör einer solchen Maschine angesehen zu wer
den. 

Da es sich bei dem Erzeugnis um ein Ver
brauchsmaterial handelt, ist es nach seiner stoff
lichen Beschaffenheit in den KN-Code 
3919 90 00 als Tafel oder Platte, selbstklebend, 
aus Kunststoff einzureihen. 

2. Eine Scheibe mit einem Durchmesser von 
etwa 580 mm und einer Dicke von etwa 2 mm, 
bestehend aus zwei Schichten von syntheti
schem Filz, von denen eine mit einem poly
meren Bindemittel (Polyurethan) imprägniert ist 
(so genannte „Poromerscheibe“). Die andere 
Schicht hat eine durch eine abziehbare Kunst
stofffolie geschützte Klebebeschichtung. 

Das Erzeugnis wird mit Maschinen zur Herstel
lung von Silizium- und Halbleiterscheiben (Wa
fers) verwendet. Es wird auf dem Trägerkopf 
eines auswechselbaren Werkzeugs solcher Ma
schinen angebracht, um die Wafers zu ebnen, 
zu glätten und zu polieren. 

5911 90 90 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschrif- 
ten 1 und 6 für die Auslegung der Kombinier
ten Nomenklatur, Anmerkung 7 Buchstabe a zu 
Abschnitt XI, Anmerkung 1 Buchstabe e zu Ab
schnitt XVI, Anmerkung 7 Buchstabe b zu Ka
pitel 59 sowie dem Wortlaut der KN-Codes 
5911, 5911 90 und 5911 90 90. 

Die Einreihung in die Position 8486 als Teil 
oder Zubehör einer Maschine von der aus
schließlich oder hauptsächlich zur Herstellung 
von Halbleiterscheiben (Wafers) verwendeten 
Art ist ausgeschlossen, da das Erzeugnis nicht 
die Merkmale aufweist, um als Teil oder Zube
hör einer solchen Maschine angesehen zu wer
den. 

Bei dem Erzeugnis handelt es sich um eine 
Ware des technischen Bedarfs im Sinne von 
Anmerkung 1 Buchstabe e zu Abschnitt XVI, 
da es mit Maschinen zur Herstellung von Sili
zium- und Halbleiterscheiben verwendet wird, 
um die Wafers zu ebnen, zu glätten und zu 
polieren. 

Daher ist es in den KN-Code 5911 90 90 als 
Ware des technischen Bedarfs aus Spinnstoff 
(stoffliche Beschaffenheit) einzureihen (siehe An
merkung 7 Buchstabe b zu Kapitel 59).
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VERORDNUNG (EU) Nr. 337/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2010 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehenden Grundes: 

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu 
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr. 
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang 
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. April 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. April 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 JO 94,2 
MA 90,1 
TN 106,8 
TR 99,1 
ZZ 97,6 

0707 00 05 MA 45,9 
TR 111,1 
ZZ 78,5 

0709 90 70 MA 86,8 
TR 91,8 
ZZ 89,3 

0805 10 20 EG 45,1 
IL 54,0 

MA 52,3 
TN 48,9 
TR 57,7 
ZZ 51,6 

0805 50 10 EG 65,6 
IL 58,2 
TR 63,3 
ZA 63,4 
ZZ 62,6 

0808 10 80 AR 94,2 
BR 79,8 
CA 113,4 
CL 86,0 
CN 78,5 
MK 24,7 
NZ 120,7 
US 134,1 
UY 78,3 
ZA 82,2 
ZZ 89,2 

0808 20 50 AR 95,6 
CL 102,2 
CN 76,1 
NZ 167,4 
ZA 93,8 
ZZ 107,0 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 338/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2010 

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen im Rindfleischsektor 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2 letzter Unter
absatz und Artikel 170, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 162 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann der Unterschied zwischen den Welt
marktpreisen und den Preisen in der Gemeinschaft für 
die in Anhang I Teil XV der genannten Verordnung auf
geführten Erzeugnisse durch eine Erstattung bei der Aus
fuhr ausgeglichen werden. 

(2) Angesichts der derzeitigen Lage auf dem Rindfleisch
markt sollten daher die Ausfuhrerstattungen in Überein
stimmung mit den Regeln und Kriterien gemäß den Ar
tikeln 162 bis 164 und 167 bis 170 der Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 festgesetzt werden. 

(3) Gemäß Artikel 164 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann die Ausfuhrerstattung je nach Ziel
bestimmung unterschiedlich festgesetzt werden, wenn 
dies die Lage auf dem Weltmarkt oder die spezifischen 
Anforderungen bestimmter Märkte erfordern oder auf
grund der Verpflichtungen aus den in Übereinstimmung 
mit Artikel 300 des EG-Vertrags geschlossenen Überein
kommen notwendig ist. 

(4) Es ist angezeigt, die Gewährung der Erstattungen auf 
Erzeugnisse zu beschränken, die für den freien Verkehr 
in der Gemeinschaft zugelassen sind und die das Genuss
tauglichkeitskennzeichen gemäß Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebens
mittel tierischen Ursprungs ( 2 ) tragen. Diese Erzeugnisse 
sollten auch den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 
852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene ( 3 ) und 
der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit be
sonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Über

wachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten 
Erzeugnissen tierischen Ursprungs ( 4 ) entsprechen. 

(5) Gemäß Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 1359/2007 der Kommission vom 
21. November 2007 zur Festlegung der Bedingungen 
für die Gewährung von Sondererstattungen bei der Aus
fuhr von bestimmten Arten von entbeintem Rindfleisch 
(kodifizierte Fassung) ( 5 ) wird die Sondererstattung ent
sprechend gekürzt, wenn die zur Ausfuhr bestimmte 
Menge weniger als 95 %, aber mindestens 85 % des Ge
samtgewichts der aus der Entbeinung stammenden Teil
stücke entspricht. 

(6) Die Verordnung (EG) Nr. 62/2010 der Kommission ( 6 ) 
sollte daher aufgehoben und durch eine neue Verordnung 
ersetzt werden. 

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Ausfuhrerstattungen gemäß Artikel 164 der Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 werden für die Erzeugnisse und in Höhe 
der Beträge gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung 
unter den Bedingungen von Absatz 2 dieses Artikels gewährt. 

(2) Die erstattungsfähigen Erzeugnisse gemäß Absatz 1 müs
sen die einschlägigen Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 
852/2004 und (EG) Nr. 853/2004 erfüllen, insbesondere in 
Bezug auf die Zubereitung in einem zugelassenen Betrieb und 
die Einhaltung der Kennzeichnungsanforderungen mit dem Ge
nusstauglichkeitskennzeichen gemäß Anhang I Abschnitt I Ka
pitel III der Verordnung (EG) Nr. 854/2004. 

Artikel 2 

Im Fall von Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 1359/2007 wird die Erstattung für die Erzeugnisse des 
Codes 0201 30 00 9100 um 7 EUR/100 kg gekürzt. 

Artikel 3 

Die Verordnung (EG) Nr. 62/2010 wird aufgehoben.
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Artikel 4 

Diese Verordnung tritt am 23. April 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. April 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Ausfuhrerstattungen im Rindfleischsektor ab 23. April 2010 

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag 

0102 10 10 9140 B00 EUR/100 kg Lebendgewicht 25,9 

0102 10 30 9140 B00 EUR/100 kg Lebendgewicht 25,9 

0201 10 00 9110 ( 1 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 36,6 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 21,5 

0201 10 00 9130 ( 1 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 48,8 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 28,7 

0201 20 20 9110 ( 1 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 48,8 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 28,7 

0201 20 30 9110 ( 1 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 36,6 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 21,5 

0201 20 50 9110 ( 1 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 61,0 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 35,9 

0201 20 50 9130 ( 1 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 36,6 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 21,5 

0201 30 00 9050 US ( 3 ) EUR/100 kg Nettogewicht 6,5 

CA ( 4 ) EUR/100 kg Nettogewicht 6,5 

0201 30 00 9060 ( 6 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 22,6 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 7,5 

0201 30 00 9100 ( 2 ) ( 6 ) B04 EUR/100 kg Nettogewicht 84,7 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 49,8 

EG EUR/100 kg Nettogewicht 103,4 

0201 30 00 9120 ( 2 ) ( 6 ) B04 EUR/100 kg Nettogewicht 50,8 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 29,9 

EG EUR/100 kg Nettogewicht 62,0 

0202 10 00 9100 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 16,3 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 5,4 

0202 20 30 9000 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 16,3 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 5,4 

0202 20 50 9900 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 16,3 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 5,4 

0202 20 90 9100 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 16,3 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 5,4 

0202 30 90 9100 US ( 3 ) EUR/100 kg Nettogewicht 6,5 

CA ( 4 ) EUR/100 kg Nettogewicht 6,5
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag 

0202 30 90 9200 ( 6 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 22,6 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 7,5 

1602 50 31 9125 ( 5 ) B00 EUR/100 kg Nettogewicht 23,3 

1602 50 31 9325 ( 5 ) B00 EUR/100 kg Nettogewicht 20,7 

1602 50 95 9125 ( 5 ) B00 EUR/100 kg Nettogewicht 23,3 

1602 50 95 9325 ( 5 ) B00 EUR/100 kg Nettogewicht 20,7 

N.B.: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 
vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt. 
Die Codes für das Bestimmungsland/Gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 
14.12.2006, S. 19) festgelegt. 
Die anderen Bestimmungen sind wie folgt definiert: 
B00: Alle Zielgebiete (Drittländer, sonstige Gebiete, Bevorratung und einer Ausfuhr aus der Gemeinschaft gleichgestellte Zielgebiete). 
B02: B04 und Bestimmung EG. 
B03: Albanien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Kosovo (*), Montenegro, die ehemalige jugoslawische Republik Maze

donien, Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf (Bestimmungen im Sinne der Artikel 33 und 42 sowie gegebenenfalls des Artikels 41 
der Verordnung (EG) Nr. 612/2009 der Kommission (ABl. L 186 vom 17.7.2009, S. 1)). 

B04: Türkei, Ukraine, Belarus, die Republik Moldau, die Russische Föderation, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, 
Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Marokko, Algerien, Tunesien, Libysch-Arabische Dschamahirija, Libanon, 
die Arabische Republik Syrien, Irak, Iran, Israel, Westjordanland/Gazastreifen, Jordanien, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Katar, 
die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (ehemals Birma), Thailand, Vietnam, Indo
nesien, Philippinen, China, die Demokratische Volksrepublik Korea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, 
Tschad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, 
Kamerun, die Zentralafrikanische Republik, Äquatorialguinea, São Tomé und Príncipe, Gabun, die Republik Kongo, die 
Demokratische Republik Kongo, Ruanda, Burundi, St. Helena, Angola, Äthiopien, Eritrea, Dschibuti, Somalia, Uganda, Tansa
nia, Seychellen, das britische Gebiet im Indischen Ozean, Mosambik, Mauritius, Komoren, Mayotte, Sambia, Malawi, Südafrika, 
Lesotho. 

(*) Im Sinne der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom 10. Juni 1999. 
( 1 ) Die Zuordnung zu dieser Unterposition ist abhängig von der Vorlage der Bescheinigung gemäß dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 

433/2007 der Kommission (ABl. L 104 vom 21.4.2007, S. 3). 
( 2 ) Die Erstattungen werden in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 1359/2007 der Kommission (ABl. L 304 

vom 22.11.2007, S. 21) und gegebenenfalls der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 der Kommission (ABl. L 329 vom 25.11.2006, S. 7) 
festgelegt. 

( 3 ) Ausgeführt gemäß den Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 1643/2006 der Kommission (ABl. L 308 vom 8.11.2006, S. 7). 
( 4 ) Ausgeführt gemäß den Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 1041/2008 der Kommission (ABl. L 281 vom 24.10.2008, S. 3). 
( 5 ) Die Gewährung der Erstattung ist an die Einhaltung der Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 1731/2006 der Kommission gebunden 

(ABl. L 325 vom 24.11.2006, S. 12). 
( 6 ) Der Gehalt an magerem Rindfleisch außer Fett wird anhand des Analyseverfahrens im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 2429/86 der 

Kommission (ABl. L 210 vom 1.8.1986, S. 39) bestimmt. 
Der Begriff „durchschnittlicher Gehalt“ bezieht sich auf die Menge der Probe gemäß der Begriffsbestimmung des Artikels 2 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2002 der Kommission (ABl. L 117 vom 4.5.2002, S. 6). Die Probe wird aus dem Teil der betreffenden Partie 
entnommen, in der das Risiko am höchsten ist.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 339/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2010 

zur Nichtgewährung einer Ausfuhrerstattung für Butter im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2 in Verbindung 
mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 der Kommission 
vom 27. Juni 2008 zur Eröffnung einer Dauerausschrei
bung für Ausfuhrerstattungen für bestimmte Milch
erzeugnisse ( 2 ) wurde eine Dauerausschreibung vorgese
hen. 

(2) Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1454/2007 
der Kommission vom 10. Dezember 2007 mit gemein
samen Regeln zur Einführung eines Ausschreibungsver
fahrens zur Festsetzung von Ausfuhrerstattungen für be

stimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse ( 3 ) und nach Prü
fung der im Rahmen der Ausschreibung eingereichten 
Angebote ist es angebracht, für die am 20. April 2010 
endende Angebotsfrist keine Erstattung zu gewähren. 

(3) Der Verwaltungsausschuss für die gemeinsame Organisa
tion der Agrarmärkte hat nicht innerhalb der ihm von 
seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung genom- 
men — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Rahmen der mit der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 eröff
neten Dauerausschreibung wird für die am 20. April 2010 
endende Angebotsfrist für die Erzeugnisse und Bestimmungen 
gemäß Artikel 1 Buchstaben a und b sowie Artikel 2 derselben 
Verordnung keine Ausfuhrerstattung gewährt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. April 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. April 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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VERORDNUNG (EU) Nr. 340/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2010 

zur Nichtgewährung einer Ausfuhrerstattung für Magermilchpulver im Rahmen der 
Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2 in Verbindung 
mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 der Kommission 
vom 27. Juni 2008 ( 2 ) wurde eine Dauerausschreibung 
für Ausfuhrerstattungen für bestimmte Milcherzeugnisse 
eröffnet. 

(2) Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1454/2007 
der Kommission vom 10. Dezember 2007 mit gemein
samen Regeln zur Einführung eines Ausschreibungsver

fahrens zur Festsetzung von Ausfuhrerstattungen für be
stimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse ( 3 ) und nach Prü
fung der im Rahmen der Ausschreibung eingereichten 
Angebote ist es angebracht, für die am 20. April 2010 
endende Angebotsfrist keine Erstattung zu gewähren. 

(3) Der Verwaltungsausschuss für die gemeinsame Organisa
tion der Agrarmärkte hat nicht innerhalb der ihm von 
seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung genom- 
men — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Rahmen der mit der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 eröff
neten Dauerausschreibung wird für die am 20. April 2010 
endende Angebotsfrist keine Erstattung für das Erzeugnis und 
die Bestimmungen festgesetzt, die in Artikel 1 Buchstabe c bzw. 
Artikel 2 derselben Verordnung genannt sind. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. April 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. April 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung

DE L 102/34 Amtsblatt der Europäischen Union 23.4.2010 

( 1 ) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 168 vom 28.6.2008, S. 20. ( 3 ) ABl. L 325 vom 11.12.2007, S. 69.



VERORDNUNG (EU) Nr. 341/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2010 

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Eier 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2 letzter Unter
absatz und Artikel 170, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 162 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann der Unterschied zwischen den Welt
marktpreisen und den Preisen in der Gemeinschaft für 
die in Anhang I Teil XIX derselben Verordnung genann
ten Erzeugnisse durch eine Erstattung bei der Ausfuhr 
ausgeglichen werden. 

(2) Angesichts der derzeitigen Lage auf dem Eiermarkt müs
sen die Ausfuhrerstattungen in Übereinstimmung mit den 
Regeln und Kriterien der Artikel 162 bis 164, 167, 169 
und 170 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 festgesetzt 
werden. 

(3) Gemäß Artikel 164 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann die Erstattung je nach Zielbestimmung 
unterschiedlich festgesetzt werden, wenn dies die Lage 
auf dem Weltmarkt oder die spezifischen Anforderungen 
bestimmter Märkte erfordern oder aufgrund der Ver
pflichtungen aus den in Übereinstimmung mit 
Artikel 300 des Vertrags geschlossenen Übereinkommen 
notwendig ist. 

(4) Erstattungen dürfen nur für Erzeugnisse gewährt werden, 
die in der Gemeinschaft zum freien Verkehr zugelassen 

sind und die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 
852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene ( 2 ) und 
der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezi
fischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen 
Ursprungs ( 3 ) sowie die Kennzeichnungsvorschriften ge
mäß Anhang XIV Buchstabe A der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 erfüllen. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Die Erzeugnisse, für die Ausfuhrerstattungen gemäß 
Artikel 164 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 unter den 
Bedingungen von Absatz 2 dieses Artikels gewährt werden, 
und die diesbezüglichen Erstattungsbeträge sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung aufgeführt. 

(2) Die erstattungsfähigen Erzeugnisse gemäß Absatz 1 müs
sen die einschlägigen Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 
852/2004 und (EG) Nr. 853/2004 erfüllen, insbesondere die 
Zubereitung in einem zugelassenen Betrieb und die Einhaltung 
der Kennzeichnungsanforderungen gemäß Anhang II Abschnitt 
I der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 sowie derjenigen gemäß 
Anhang XIV Buchstabe A der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. April 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. April 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Ausfuhrerstattungen auf dem Eiersektor, anwendbar ab 23. April 2010 

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag 

0407 00 11 9000 A02 EUR/100 Stück 0,39 

0407 00 19 9000 A02 EUR/100 Stück 0,20 

0407 00 30 9000 E09 EUR/100 kg 0,00 

E10 EUR/100 kg 22,00 

E19 EUR/100 kg 0,00 

0408 11 80 9100 A03 EUR/100 kg 84,72 

0408 19 81 9100 A03 EUR/100 kg 42,53 

0408 19 89 9100 A03 EUR/100 kg 42,53 

0408 91 80 9100 A03 EUR/100 kg 53,67 

0408 99 80 9100 A03 EUR/100 kg 9,00 

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission 
(ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt. 
Die übrigen Bestimmungsländer/-gebiete sind wie folgt definiert: 
E09: Kuweit, Bahrein, Oman, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Jemen, Hongkong SAR, Russland und die Türkei. 
E10: Südkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan und die Philippinen. 
E19: Alle Bestimmungen, mit Ausnahme der Schweiz und der unter E09 und E10 genannten Bestimmungen.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 342/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2010 

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Geflügelfleisch 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2 letzter Unter
absatz und Artikel 170, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 162 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann der Unterschied zwischen den Welt
marktpreisen und den Preisen in der Gemeinschaft für 
die in Anhang I Teil XX derselben Verordnung genannten 
Erzeugnisse durch eine Erstattung bei der Ausfuhr aus
geglichen werden. 

(2) Angesichts der derzeitigen Lage auf dem Geflügelfleisch
markt müssen die Ausfuhrerstattungen in Übereinstim
mung mit den Regeln und Kriterien der Artikel 162 bis 
164, 167, 169 und 170 der Verordnung (EW) Nr. 
1234/2007 festgesetzt werden. 

(3) Gemäß Artikel 164 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann die Erstattung je nach Zielbestimmung 
unterschiedlich festgesetzt werden, wenn dies die Lage 
auf dem Weltmarkt oder die spezifischen Anforderungen 
bestimmter Märkte erfordern oder aufgrund der Ver
pflichtungen aus den in Übereinstimmung mit 
Artikel 300 des Vertrags geschlossenen Übereinkommen 
notwendig ist. 

(4) Erstattungen dürfen nur für Erzeugnisse gewährt werden, 
die in der Gemeinschaft zum freien Verkehr zugelassen 
sind und das Identitätskennzeichen gemäß Artikel 5 Ab
satz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für 
Lebensmittel tierischen Ursprungs ( 2 ) tragen. Solche Er
zeugnisse müssen auch die Anforderungen der Verord
nung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittel
hygiene ( 3 ) erfüllen. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Die Erzeugnisse, für die Ausfuhrerstattungen gemäß 
Artikel 164 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 unter den 
Bedingungen von Absatz 2 dieses Artikels gewährt werden, 
und die diesbezüglichen Erstattungsbeträge sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung aufgeführt. 

(2) Die erstattungsfähigen Erzeugnisse gemäß Absatz 1 müs
sen die einschlägigen Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 
852/2004 und (EG) Nr. 853/2004 erfüllen, insbesondere die 
Zubereitung in einem zugelassenen Betrieb und die Einhaltung 
der Identitätskennzeichnungsanforderungen gemäß Anhang II 
Abschnitt I der Verordnung (EG) Nr. 853/2004. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. April 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. April 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Ausfuhrerstattungen auf dem Geflügelfleischsektor, gültig ab 23. April 2010 

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag 

0105 11 11 9000 A02 EUR/100 pcs 0,24 
0105 11 19 9000 A02 EUR/100 pcs 0,24 
0105 11 91 9000 A02 EUR/100 pcs 0,24 

0105 11 99 9000 A02 EUR/100 pcs 0,24 

0105 12 00 9000 A02 EUR/100 pcs 0,47 

0105 19 20 9000 A02 EUR/100 pcs 0,47 

0207 12 10 9900 V03 EUR/100 kg 40,00 

0207 12 90 9190 V03 EUR/100 kg 40,00 
0207 12 90 9990 V03 EUR/100 kg 40,00 

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission 
(ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt. 

Die übrigen Bestimmungsländer/-gebiete sind wie folgt definiert: 
V03: A24, Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrein, Katar, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Jemen, Libanon, Irak, Iran.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 343/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2010 

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Schweinefleisch 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2 letzter Unter
absatz und Artikel 170, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 162 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann der Unterschied zwischen den Welt
marktpreisen und den Preisen innerhalb der Gemein
schaft für die in Anhang I Teil XVII der genannten Ver
ordnung aufgeführten Erzeugnisse durch eine Erstattung 
bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. 

(2) Angesichts der derzeitigen Lage auf dem Schweinefleisch
markt sollten die Ausfuhrerstattungen daher in Überein
stimmung mit den Regeln und Kriterien gemäß den Ar
tikeln 162 bis 164 und den Artikeln 167, 169 und 170 
der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 festgelegt werden. 

(3) Gemäß Artikel 164 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann die Ausfuhrerstattung je nach Ziel
bestimmung unterschiedlich festgesetzt werden, wenn 
dies die Lage auf dem Weltmarkt oder die spezifischen 
Anforderungen bestimmter Märkte erfordern oder wenn 
dies aufgrund der Verpflichtungen aus den in Überein
stimmung mit Artikel 300 des Vertrags geschlossenen 
Übereinkommen notwendig ist. 

(4) Erstattungen sollten nur für Erzeugnisse gewährt werden, 
die in der Gemeinschaft zum freien Verkehr zugelassen 
sind und das Genusstauglichkeitskennzeichen gemäß 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) 

Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevor
schriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs ( 2 ) tragen. 
Solche Erzeugnisse sollten auch die Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebens
mittelhygiene ( 3 ) und der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften 
für die amtliche Überwachung von zum menschlichen 
Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ur
sprungs ( 4 ) erfüllen. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

1. Ausfuhrerstattungen gemäß Artikel 164 der Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 werden für die Erzeugnisse und die Beträge 
gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung unter den 
Bedingungen von Absatz 2 dieses Artikels gewährt. 

2. Die erstattungsfähigen Erzeugnisse gemäß Absatz 1 müs
sen die einschlägigen Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 
852/2004 und (EG) Nr. 853/2004 erfüllen, insbesondere in 
Bezug auf die Zubereitung in einem zugelassenen Betrieb und 
die Einhaltung der Kennzeichnungsanforderungen mit dem Ge
nusstauglichkeitskennzeichen gemäß Anhang I Abschnitt I Ka
pitel III der Verordnung (EG) Nr. 854/2004. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. April 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. April 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Ausfuhrerstattungen im Schweinefleischsektor, anwendbar ab 23. April 2010 

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der Erstattungen 

0210 11 31 9110 A00 EUR/100 kg 54,20 

0210 11 31 9910 A00 EUR/100 kg 54,20 

0210 19 81 9100 A00 EUR/100 kg 54,20 

0210 19 81 9300 A00 EUR/100 kg 54,20 

1601 00 91 9120 A00 EUR/100 kg 19,50 

1601 00 99 9110 A00 EUR/100 kg 15,20 

1602 41 10 9110 A00 EUR/100 kg 29,00 

1602 41 10 9130 A00 EUR/100 kg 17,10 

1602 42 10 9110 A00 EUR/100 kg 22,80 

1602 42 10 9130 A00 EUR/100 kg 17,10 

1602 49 19 9130 A00 EUR/100 kg 17,10 

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission 
(ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 344/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2010 

zur Festsetzung der in den Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieralbumin geltenden 
repräsentativen Einfuhrpreise sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 143, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 614/2009 des Rates vom 
7. Juli 2009 über die gemeinsame Handelsregelung für Eieralbu
min und Milchalbumin ( 2 ), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 der Kommis
sion ( 3 ) sind Durchführungsbestimmungen zur Regelung 
der zusätzlichen Einfuhrzölle in den Sektoren Geflügel
fleisch und Eier sowie für Eieralbumin festgelegt und die 
diesbezüglichen repräsentativen Preise festgesetzt worden. 

(2) Aus der regelmäßig durchgeführten Kontrolle der Anga
ben, auf die sich die Festsetzung der repräsentativen 

Preise für Erzeugnisse der Sektoren Geflügelfleisch und 
Eier sowie für Eieralbumin stützt, geht hervor, dass die 
repräsentativen Preise für die Einfuhren bestimmter Er
zeugnisse unter Berücksichtigung der von ihrem Ur
sprung abhängigen Preisschwankungen zu ändern sind. 
Daher sind die repräsentativen Preise zu veröffentlichen. 

(3) Angesichts der Marktlage sollte diese Änderung schnellst
möglich angewendet werden. 

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 erhält die Fassung 
des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. April 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

der Verordnung der Kommission vom 22. April 2010 zur Festsetzung der in den Sektoren Geflügelfleisch und 
Eier sowie für Eieralbumin geltenden repräsentativen Einfuhrpreise sowie zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 1484/95 

„ANHANG I 

KN-Code Warenbezeichnung Repräsentativer Preis 
(EUR/100 kg) 

Sicherheit gemäß 
Artikel 3 Absatz 3 

(EUR/100 kg) 
Ursprung ( 1 ) 

0207 12 10 Schlachtkörper von Hühnern, genannt ‚Hüh
ner 70 v.H.‘, gefroren 

114,5 0 AR 

0207 12 90 Schlachtkörper von Hühnern, genannt ‚Hüh
ner 65 v.H.‘, gefroren 

124,2 0 BR 

108,7 3 AR 

0207 14 10 Teile von Hühnern, entbeint, gefroren 217,9 25 BR 

223,1 23 AR 

291,5 3 CL 

0207 14 50 Hühnerbrüste, gefroren 190,1 7 BR 

0207 14 60 Hühnerschenkel, gefroren 110,3 10 BR 

0207 25 10 Schlachtkörper von Truthühnern, genannt 
‚Truthühner 80 v.H.‘, gefroren 

146,0 4 BR 

0207 27 10 Teile von Truthühnern, entbeint, gefroren 262,6 10 BR 

286,8 3 CL 

0408 11 80 Eigelb 318,2 0 AR 

0408 91 80 Eier, nicht in der Schale, getrocknet 325,9 0 AR 

1602 32 11 Nicht gegarte Zubereitungen von Hühnern 300,8 0 BR 

311,4 0 TH 

3502 11 90 Eieralbumin, getrocknet 531,4 0 AR 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
‚ZZ‘ steht für ‚Verschiedenes‘.“
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VERORDNUNG (EU) Nr. 345/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2010 

zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr von Eiern und Eigelb in Form von nicht unter 
Anhang I des Vertrags fallenden Waren 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 162 Absatz 1 Buchstabe b der Verord
nung (EG) Nr. 1234/2007 kann der Unterschied zwi
schen den Preisen im internationalen Handel für die in 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe s und Teil XIX von Anhang 
I der genannten Verordnung genannten Erzeugnisse und 
den Preisen in der Gemeinschaft durch eine Erstattung 
bei der Ausfuhr ausgeglichen werden, wenn diese Erzeug
nisse in Form von Waren, die in Teil V von im Anhang 
XX dieser Verordnung verzeichnet sind, ausgeführt wer
den. 

(2) In der Verordnung (EG) Nr. 1043/2005 der Kommission 
vom 30. Juni 2005 zur Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 3448/93 des Rates im Hinblick auf die Gewäh
rung von Ausfuhrerstattungen und die Kriterien zur Fest
setzung des Erstattungsbetrags für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse, die in Form von nicht unter 
Anhang I des Vertrags fallenden Waren ausgeführt 
werden ( 2 ), sind die Erzeugnisse bezeichnet, für die ein 
Erstattungssatz bei der Ausfuhr in Form von in Teil V 
von Anhang XX der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
aufgeführten Waren festgesetzt werden muss. 

(3) Gemäß Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung 
(EG) Nr. 1043/2005 ist der Erstattungssatz für je 100 kg 
der erwähnten Grunderzeugnisse für einen Zeitraum fest
zusetzen, der gleich dem Zeitraum für die Festsetzung der 
Erstattung für die gleichen Erzeugnisse ist, die in unver
arbeitetem Zustand ausgeführt werden. 

(4) Gemäß Artikel 11 des im Rahmen der multilateralen 
Verhandlungen der Uruguay-Runde abgeschlossenen 
Landwirtschaftsübereinkommens darf die bei der Ausfuhr 
eines in einer Ware enthaltenen Erzeugnisses gewährte 
Erstattung die Erstattung für das in unverarbeitetem Zu
stand ausgeführte Erzeugnis nicht übersteigen. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die geltenden Erstattungssätze für die im Anhang I der Verord
nung (EG) Nr. 1043/2005 und in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe 
s der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 aufgeführten Grund
erzeugnisse, die in Form von in Teil V von Anhang XX der 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 genannten Waren ausgeführt 
werden, werden im Anhang dieser Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. April 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. April 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Heinz ZOUREK 
Generaldirektor für Unternehmen und Industrie

DE 23.4.2010 Amtsblatt der Europäischen Union L 102/43 

( 1 ) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 172 vom 5.7.2005, S. 24.



ANHANG 

Bei der Ausfuhr von Eiern und Eigelb in Form von nicht unter Anhang I des Vertrages fallenden Waren ab dem 
23. April 2010 geltende Erstattungssätze 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Warenbezeichnung Bestimmung ( 1 ) Erstattungssätze 

0407 00 Vogeleier in der Schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht: 

– von Hausgeflügel: 

0407 00 30 – – andere: 

a) bei Ausfuhr von Eieralbumin der KN-Codes 
3502 11 90 und 3502 19 90 

02 0,00 

03 22,00 

04 0,00 

b) bei Ausfuhr anderer Waren 01 0,00 

0408 Vogeleier, nicht in der Schale, und Eigelb, frisch, getrocknet, 
in Wasser oder Dampf gekocht, geformt, gefroren oder anders 
haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen 
Süßmitteln: 

– Eigelb: 

0408 11 – – getrocknet: 

ex 0408 11 80 – – – genießbar: 

ungesüßt 01 84,72 

0408 19 – – anderes: 

– – – genießbar: 

ex 0408 19 81 – – – – flüssig: 

ungesüßt 01 42,53 

ex 0408 19 89 – – – – gefroren: 

ungesüßt 01 42,53 

– andere: 

0408 91 – – getrocknet: 

ex 0408 91 80 – – – genießbar: 

ungesüßt 01 53,67 

0408 99 – – andere: 

ex 0408 99 80 – – – genießbar: 

ungesüßt 01 9,00 

( 1 ) Folgende Bestimmungsländer sind vorgesehen: 
01 Drittländer. In Bezug auf die Schweiz und Liechtenstein gelten diese Erstattungssätze nicht für in den Tabellen I und II des 

Protokolls Nr. 2 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 
22. Juli 1972 aufgeführte Waren; 

02 Kuwait, Bahrain, Oman, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jemen, die Türkei, Hongkong SAR und Russland; 
03 Südkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan und die Philippinen; 
04 alle Bestimmungsländer mit Ausnahme der Schweiz und der unter 02 und 03 genannten Bestimmungsländer.
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 19. April 2010 

über die Europäische Datenbank für Medizinprodukte (Eudamed) 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2010) 2363) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2010/227/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni 
1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa
ten über aktive implantierbare medizinische Geräte ( 1 ), insbeson
dere auf Artikel 10b Absatz 3, 

gestützt auf die Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 
1993 über Medizinprodukte ( 2 ), insbesondere auf Artikel 14a 
Absatz 3, 

gestützt auf die Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-vitro- 
Diagnostika ( 3 ), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG 
enthalten Bestimmungen über eine Europäische Daten
bank für Medizinprodukte, denen zufolge diese Daten
bank einzurichten ist. 

(2) Die Europäische Datenbank für Medizinprodukte soll die 
Marktüberwachung verbessern, indem den zuständigen 
Behörden ein rascher Zugriff auf Informationen über 
die Hersteller und ihre Bevollmächtigten, über Produkte 
und Bescheinigungen sowie auf Vigilanzdaten gewährt 
wird; ferner soll sie zum Austausch von Informationen 
über klinische Prüfungsdaten sowie zur einheitlichen An
wendung der oben genannten Richtlinien, insbesondere 
hinsichtlich der Meldevorschriften, beitragen. 

(3) Die Datenbank sollte daher die Daten enthalten, die ge
mäß den Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 
98/79/EG erforderlich sind, insbesondere über die Mel
dung der Hersteller und der Produkte, Angaben im Zu
sammenhang mit Bescheinigungen, die ausgestellt, verlän
gert, geändert, ergänzt, ausgesetzt, zurückgezogen oder 
verweigert wurden, Angaben, die gemäß dem Beobach
tungs- und Meldeverfahren erhalten werden, und Anga
ben über klinische Prüfungen. 

(4) Eine solche Datenbank ist von der Europäischen Kom
mission zusammen mit den Mitgliedstaaten unter der 
Bezeichnung „Europäische Datenbank für Medizinpro
dukte (Eudamed)“ entwickelt worden und wird von zahl
reichen Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis genutzt. 

(5) Die Angaben sollten nach vorgeschriebenen Datenüber
tragungsverfahren in die Datenbank eingegeben werden. 

(6) Bei der Eingabe von Daten in Eudamed sollte auf eine 
international anerkannte Nomenklatur für Medizinpro
dukte zurückgegriffen werden, um die einheitliche Be
schreibung der betreffenden Produkte und eine rationelle 
Nutzung der Datenbank zu ermöglichen. Da die Daten in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft eingegeben werden 
können, sollte auch ein numerischer Code angewandt 
werden, damit einfach nach Produkten gesucht werden 
kann. 

(7) Bei der Globalen Nomenklatur für Medizinprodukte, die 
gemäß EN ISO 15225:2000 Nomenklatur — Spezifika
tion für ein Nomenklatursystem für Medizinprodukte 
zum Zweck des regulativen Datenaustauschs entwickelt 
wurde, handelt es sich um eine solche international an
erkannte Nomenklatur. Auf die Notwendigkeit der Ein
richtung und Pflege von Eudamed und des Beginns der 
Umsetzung der Globalen Nomenklatur für Medizinpro
dukte als Grundlage für diese Datenbank wurde in den 
Schlussfolgerungen des Rates vom 2. Dezember 2003 
über Medizinprodukte erneut hingewiesen ( 4 ).
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(8) Eine angemessene Übergangsfrist ist erforderlich, damit 
die Mitgliedstaaten sich auf die verbindliche Nutzung 
von Eudamed vorbereiten können und damit die durch 
die Richtlinie 2007/47/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. September 2007 zur Änderung der 
Richtlinien 90/385/EWG des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über aktive im
plantierbare medizinische Geräte und 93/42/EWG des 
Rates über Medizinprodukte sowie der Richtlinie 98/8/EG 
über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten ( 1 ) ein
geführten Änderungen berücksichtigt werden können. 

(9) Die Mitgliedstaaten sollten zur Eingabe vor dem 1. Mai 
2011 vorliegender Daten nur insoweit verpflichtet sein, 
als dies für das künftige Funktionieren von Eudamed 
erforderlich ist. Damit Eudamed vollständig ist, müssen 
vor dem 1. Mai 2011 vorliegende Daten über die Mel
dung der Hersteller, ihrer Bevollmächtigten sowie der 
Produkte, die gemäß den Richtlinien 93/42/EWG und 
98/79/EG erforderlich sind, in der Form eingegeben wer
den, wie sie auf nationaler Ebene vorliegen. 

(10) Die in dem vorliegenden Beschluss vorgesehenen Maß
nahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses 
für Medizinprodukte — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Mit diesem Beschluss wird die Europäische Datenbank für Me
dizinprodukte (Eudamed) als Datenbank im Sinne von 
Artikel 10b Absatz 3 der Richtlinie 90/385/EWG, Artikel 14a 
Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG und Artikel 12 Absatz 3 
der Richtlinie 98/79/EG eingerichtet. 

Artikel 2 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Angaben gemäß 
Artikel 10b Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie 
90/385/EWG, gemäß Artikel 14a Absatz 1 Buchstaben a 
bis c der Richtlinie 93/42/EWG und gemäß Artikel 12 
Absatz 1 Buchstaben a bis c der Richtlinie 98/79/EG entspre
chend dem Anhang dieses Beschlusses in Eudamed eingegeben 
werden. 

Hinsichtlich klinischer Prüfungen sorgen die Mitgliedstaaten da
für, dass ein Auszug der Meldungen gemäß Artikel 10 Absatz 1 
der Richtlinie 90/385/EWG und gemäß Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 93/42/EWG sowie die Informationen gemäß 

Artikel 10 Absätze 3 und 4 der Richtlinie 90/385/EWG und 
gemäß Artikel 15 Absätze 6 und 7 der Richtlinie 93/42/EWG 
entsprechend dem Anhang dieses Beschlusses in Eudamed ein
gegeben werden. 

Artikel 3 

Eudamed arbeitet mit dem sicheren Hypertext-Übertragungspro
tokoll (HTTPS) und der erweiterbaren Auszeichnungssprache 
(XML). 

Artikel 4 

Bei der Eingabe von Daten in Eudamed können die Mitglied
staaten wählen zwischen der Online-Eingabe oder dem Hoch
laden von XML-Dateien. 

Bei der Eingabe von Daten in Eudamed sorgen die Mitglied
staaten dafür, dass Medizinprodukte mittels eines Codes be
schrieben werden, der aus einer international anerkannten No
menklatur für Medizinprodukte stammt. 

Artikel 5 

In Bezug auf Angaben, die vor dem in Artikel 6 genannten 
Datum vorliegen, sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die An
gaben zur Meldung der Hersteller, der Bevollmächtigten und der 
Produkte entsprechend Artikel 14a Absatz 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 93/42/EWG und Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 98/79/EG in Eudamed eingegeben werden. 

Diese Daten sind bis spätestens 30. April 2012 einzugeben. 

Artikel 6 

Die Mitgliedstaaten wenden diesen Beschluss ab dem 1. Mai 
2011 an. 

Artikel 7 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 19. April 2010 

Für die Kommission 

John DALLI 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Tabelle mit den Pflichtdatenfeldern in dem jeweiligen Modul in der Eudamed-Datenbank gemäß den 
Verpflichtungen aus den Richtlinien 93/42/EWG, 90/385/EWG und 98/79/EG 

Richtlinie 93/42/EWG Mindestangaben bei der Dateneingabe in Eudamed: 

Artikel 14a Absatz 1 
Buchstabe a und 
Artikel 14 Absätze 1 
und 2 

1. Akteur (Hersteller/Bevollmächtigter): 

a) Name; 

b) Straße; 

c) Ort; 

d) Postleitzahl; 

e) Land; 

f) Telefonnummer oder E-Mail-Adresse; 

g) Funktion. 

2. Produkt: 

a) Code gemäß einer international anerkannten Nomenklatur (bei Daten, die nach dem 
1. Mai 2011 eingegeben werden); 

b) Produktbezeichnung/-fabrikat oder, falls nicht verfügbar, allgemeine Bezeichnung. 

Artikel 14a Absatz 1 
Buchstabe b 

3. Bescheinigung: 

a) Nummer der Bescheinigung; 

b) Art der Bescheinigung; 

c) Ausstellungsdatum; 

d) Ende der Gültigkeit; 

e) Hersteller und, gegebenenfalls, Bevollmächtigter (siehe Felder unter Punkt 1 „Akteur“); 

f) benannte Stelle (aus dem System ausgewählt); 

g) allgemeine Beschreibung der Gültigkeit und, gegebenenfalls, Einzelheiten zum Produkt 
(siehe Felder unter Punkt 2 „Produkt“); 

h) Status und, gegebenenfalls, Gründe für die Entscheidung der benannten Stelle. 

Artikel 14a Absatz 1 
Buchstabe c und 
Artikel 10 Absatz 3 

4. Vorkommnis (Bericht der zuständigen nationalen Behörde): 

a) Aktenzeichen der zuständigen Behörde; 

b) Hersteller und, gegebenenfalls, Bevollmächtigter (siehe Felder unter Punkt 1 „Akteur“); 

c) Kontaktangaben zum Hersteller; 

d) Aktenzeichen des Herstellers/Nummer der sicherheitsrelevanten korrektiven Maßnahmen 
im Feld (Field Safety Corrective Action, FSCA); 

e) Produkt (siehe Felder unter Punkt 2 „Produkt“), sowie gegebenenfalls Losnummer, Serien
nummer, Softwareversion; 

f) benannte Stelle (aus dem System ausgewählt); 

g) Markt, auf dem das Produkt in Verkehr gebracht wird; 

h) vertraulich; 

i) vollständige Untersuchung; 

j) Hintergrundinformation (Beschreibung); 

k) Schlussfolgerung; 

l) Empfehlung; 

m) Maßnahmen und Maßnahmenbeschreibung.
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Artikel 14a Absatz 1 
Buchstabe d und 
Artikel 15 Absätze 
1, 6 und 7 

5. Klinische Prüfung: 

a) Hersteller und, gegebenenfalls, Bevollmächtigter (siehe Felder unter Punkt 1 „Akteur“); 

b) Produkt (siehe Felder unter Punkt 2 „Produkt“) 

c) Bezeichnung der Prüfung; 

d) Protokollnummer; 

e) Hauptziel; 

f) Kontaktpersonen für die klinische Prüfung bei der zuständigen Behörde; 

g) von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 15 Absatz 6 getroffene Entscheidungen, 
Datum der Entscheidung und Gründe; 

h) vorzeitige Beendigung aus Sicherheitsgründen gemäß Artikel 15 Absatz 7, Datum der 
Entscheidung und Gründe. 

Richtlinie 90/385/EWG Mindestangaben bei der Dateneingabe in Eudamed 

Artikel 10b Absatz 1 
Buchstabe a 

6. Bescheinigung (siehe Felder unter Punkt 3 „Bescheinigung“) 

Artikel 10b Absatz 1 
Buchstabe b und 
Artikel 8 Absatz 3 

7. Vorkommnis (siehe Felder unter Punkt 4 „Vorkommnis“) 

Artikel 10b Absatz 1 
Buchstabe c und 
Artikel 10 Absätze 
1, 3 und 4 

8. Klinische Prüfung (siehe Felder unter Punkt 5 „Klinische Prüfung“, Buchstaben a bis f) 

a) von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 10 Absatz 3 getroffene Entscheidungen, 
Datum der Entscheidung und Gründe; 

b) vorzeitige Beendigung aus Sicherheitsgründen gemäß Artikel 10 Absatz 4, Datum der 
Entscheidung und Gründe. 

Richtlinie 98/79/EG Mindestangaben bei der Dateneingabe in Eudamed 

Artikel 12 Absatz 1 
Buchstabe a und 
Artikel 10 Absätze 
1, 3 und 4 sowie An
hang VIII Absatz 4 

9. Akteur (für alle In-vitro-Diagnostika (IVD): 

Anschrift des Herstellers beziehungsweise des Bevollmächtigten (siehe Felder unter Punkt 1 
„Akteur“). 

10. Produkt: 

Für alle IVD 

a) Produkt (siehe Felder unter Punkt 2 „Produkt“) 

b) Angabe, ob es sich um ein neues Produkt handelt; 

c) Einstellung des Inverkehrbringens. 

Zusätzlich bei Produkten nach Anhang II und solchen zur Eigenanwendung 

d) gegebenenfalls Ergebnis der Leistungsbewertung; 

e) Bescheinigungen (siehe Felder unter Punkt 3 „Bescheinigung“); 

f) gegebenenfalls Übereinstimmung mit Gemeinsamen Technischen Spezifikationen; 

g) Identifizierung des Produkts. 

Artikel 12 Absatz 1 
Buchstabe b 

11. Bescheinigung (siehe Felder unter Punkt 3 „Bescheinigung“) 

Artikel 12 Absatz 1 
Buchstabe c und 
Artikel 11 Absatz 3 

12. Vorkommnis (siehe Felder unter Punkt 4 „Vorkommnis“)
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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 21. April 2010 

über die Genehmigung des Inverkehrbringens von Püree und Konzentrat aus Früchten von Morinda 
citrifolia als neuartige Lebensmittelzutat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2010) 2397) 

(Nur der englische Text ist verbindlich) 

(2010/228/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Funktionsweise der Europäi
schen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997 über neuartige 
Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten ( 1 ), insbeson
dere auf Artikel 7, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 20. April 2006 beantragte Tahitian Noni Internatio
nal Inc. bei den zuständigen Behörden Belgiens die Ge
nehmigung des Inverkehrbringens von Püree und Kon
zentrat aus Früchten von Morinda citrifolia als neuartige 
Lebensmittelzutat. 

(2) Am 28. Februar 2007 legte die zuständige Lebensmittel
prüfstelle Belgiens ihren Bericht über die Erstprüfung vor. 
Darin kam sie zu dem Schluss, dass die Verwendung von 
Püree und Konzentrat der Früchte von Morinda citrifolia 
als Lebensmittelzutat akzeptabel ist. 

(3) Am 28. März 2007 übermittelte die Kommission allen 
Mitgliedstaaten den Bericht über die Erstprüfung. 

(4) Innerhalb der in Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 258/97 vorgesehenen Frist von 60 Tagen wurden 
gegen das Inverkehrbringen des Erzeugnisses begründete 
Einwände gemäß der genannten Bestimmung erhoben. 

(5) Daher wurde am 7. November 2007 die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) konsultiert. 

(6) In ihrem am 13. März 2009 auf Ersuchen der Europäi
schen Kommission vorgelegten wissenschaftlichen Gut
achten zur Sicherheit von „Püree und Konzentrat aus 
den Früchten von Morinda citrifolia (Noni)“ als neuartige 
Lebensmittelzutat kam die EFSA, Gremium für diätetische 
Produkte, Ernährung und Allergien, zu dem Schluss, dass 
Püree und Konzentrat aus Nonifrüchten für die all
gemeine Bevölkerung unbedenklich seien. 

(7) Auf der Grundlage der wissenschaftlichen Bewertung 
wird festgestellt, dass Püree und Konzentrat aus den 
Früchten von Morinda citrifolia (Noni) die Kriterien in 
Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 
erfüllen. 

(8) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Püree und Konzentrat aus den Früchten von Morinda citrifolia 
(Noni) gemäß der Spezifikation in Anhang I dürfen in der 
Union als neuartige Lebensmittelzutat für die in Anhang II auf
geführten Verwendungszwecke in den Verkehr gebracht werden. 

Artikel 2 

Die Bezeichnung des durch diesen Beschluss zugelassenen 
Fruchtpürees aus Morinda citrifolia in der Kennzeichnung des 
Lebensmittels, das dieses enthält, lautet „Fruchtpüree aus Mo
rinda citrifolia“ oder „Nonifruchtpüree“. 

Die Bezeichnung des durch diesen Beschluss zugelassenen 
Fruchtkonzentrats aus Morinda citrifolia auf der Etikettierung 
des Lebensmittels, das dieses enthält, lautet „Fruchtkonzentrat 
aus Morinda citrifolia“ oder „Nonifruchtkonzentrat“. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist gerichtet an Tahitian Noni International 
Inc., 333 West River Park DRIVE, Provo, Utah 84604, USA. 

Brüssel, den 21. April 2010 

Für die Kommission 

John DALLI 
Mitglied der Kommission
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ANHANG I 

Spezifikationen für Püree und Konzentrat aus den Früchten von Morinda citrifolia 

Beschreibung: 

Die Früchte von Morinda citrifolia werden von Hand geerntet. Samen und Schale werden mechanisch von den pürierten 
Früchten getrennt. Nach der Pasteurisierung wird das Püree in sterile Behälter verpackt und kühl gelagert. 

Das Konzentrat aus Morinda citrifolia wird aus Püree von Morinda citrifolia durch Behandlung mit pektolytischen Enzymen 
(50-60 °C, 1-2 h) hergestellt. Danach wird das Püree zur Inaktivierung der Pektinasen erhitzt und unmittelbar wieder 
abgekühlt. Der Saft wird in einer Absetzzentrifuge abgetrennt, aufgefangen und pasteurisiert, bevor er in einem Vakuum
verdampfer von einem Brix-Wert von 6 bis 8 auf einen Brix-Wert von 49 bis 51 im Endkonzentrat konzentriert wird. 

Zusammensetzung von Püree und Konzentrat aus Früchten von Morinda citrifolia 

Feuchtigkeitsgehalt 89-93 % 48-53 % 

Protein < 0,6 g/100 g 3-3,5 g/100 g 

Fett < 0,2 g/100 g < 0,04 g/100 g 

Asche < 1 g/100 g 4,5-5 g/100 g 

Gesamtkohlenhydrate 5-10 g/100 g 37-45 g/100 g 

Fruktose 0,5-2 g/100 g 9-11 g/100 g 

Glukose 0,5-2 g/100 g 9-11 g/100 g 

Ballaststoffe 1,5-3 g/100 g 1,5-5 g/100 g 

5,15-Dimethylmorindol (*) 0,19-0,20 μg/ml 0,11-0,77 μg/ml 

Lucidin (*) Nicht nachweisbar Nicht nachweisbar 

Alizarin (*) Nicht nachweisbar Nicht nachweisbar 

Rubiadin (*) Nicht nachweisbar Nicht nachweisbar 

(*) Durch vom Antragsteller entwickelte und validierte HPLC-UV-Methode zur Analyse der Anthrachinone in Püree und Konzentrat aus 
Morinda citrifolia. 
Nachweisgrenzen: 2,5 ng/ml (5,15-Dimethylmorindol); 50,0 ng/ml (Lucidin); 6,3 ng/ml (Alizarin) und 62,5 ng/ml (Rubiadin).
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ANHANG II 

Verwendungszwecke für Püree und Konzentrat aus Früchten von Morinda citrifolia 

Verwendungsgruppe 
Höchstgehalt an Früchten von Morinda citrifolia 

Püree Konzentrat 

Bonbons/Süßwaren 45 g/100 g 10 g/100 g 

Getreideriegel 53 g/100 g 12 g/100 g 

Nährstoffgetränkmischungen in Pulverform 
(Trockengewicht) 

53 g/100 g 12 g/100 g 

Mit Kohlensäure versetzte Getränke 11 g/100 g 3 g/100 g 

Eiscreme und Sorbet 31 g/100 g 7 g/100 g 

Joghurt 12 g/100 g 3 g/100 g 

Kekse 53 g/100 g 12 g/100 g 

Brötchen, Kuchen und Gebäck 53 g/100 g 12 g/100 g 

Frühstückscerealien (ganzes Korn) 88 g/100 g 20 g/100 g 

Marmeladen und Gelees (Fruchtkonserven) (*) 133 g/100 g 30 g/100 g 

Süße Aufstriche, Füllungen und Glasuren 31 g/100 g 7 g/100 g 

Gewürzsoßen, Pickles, Bratensoßen und Gewürz
mischungen 

88 g/100 g 20 g/100 g 

Nahrungsergänzungsmittel (gemäß Richtlinie 
2002/46/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ) 

26 g je Tagesverzehrsmenge wie 
vom Hersteller empfohlen 

6 g je Tagesverzehrsmenge 
wie vom Hersteller empfohlen 

(*) Menge vor der Verarbeitung, die ein Endgewicht des Produkts von 100 g ergibt. 
( 1 ) ABl. L 183 vom 12.7.2002, S. 51.

DE 23.4.2010 Amtsblatt der Europäischen Union L 102/51



BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 22. April 2010 

über den Entwurf eines italienischen Dekrets zur Festlegung von Vorschriften für die Etikettierung 
von bei Raumtemperatur haltbarer sterilisierter Milch, ultrahocherhitzter Milch, mikrofiltrierter und 

pasteurisierter Milch, bei hoher Temperatur pasteurisierter Milch sowie von Milcherzeugnissen 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2010) 2436) 

(Nur der italienische Text ist verbindlich) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2010/229/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung 
und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hier
für ( 1 ), insbesondere auf Artikel 19, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die italienischen Behörden haben der Kommission am 
25. August 2009 gemäß dem Verfahren nach 
Artikel 19 Absatz 2 der Richtlinie 2000/13/EG den Ent
wurf eines Dekrets zur Festlegung von Vorschriften für 
die Etikettierung von bei Raumtemperatur haltbarer ste
rilisierter Milch, ultrahocherhitzter Milch, mikrofiltrierter 
und pasteurisierter Milch, bei hoher Temperatur pasteu
risierter Milch sowie von Milcherzeugnissen übermittelt. 

(2) Gemäß Artikel 1 des gemeldeten Dekrets gilt dieser für 
bei Raumtemperatur haltbare sterilisierte Milch, ultra
hocherhitzte Milch, mikrofiltrierte und pasteurisierte 
Milch, bei hoher Temperatur pasteurisierte Milch sowie 
für Milcherzeugnisse. 

(3) Gemäß Artikel 2 des gemeldeten Dekrets muss auf dem 
Etikett von bei Raumtemperatur haltbarer sterilisierter 
Milch, ultrahocherhitzter Milch, mikrofiltrierter und pas
teurisierter Milch sowie bei hoher Temperatur pasteuri
sierter Milch der Ursprungsort der Milch ausgewiesen 
werden, die einem der genannten Verfahren unterzogen 
wurde. 

(4) Gemäß Artikel 3 Absatz 1 des gemeldeten Dekrets muss 
auf dem Etikett von Milcherzeugnissen der Ursprungsort 
der Milch ausgewiesen werden, die für die Herstellung 
solcher Erzeugnisse verwendet wurde. 

(5) Gemäß Artikel 3 Absatz 3 des gemeldeten Dekrets müs
sen auf dem Etikett von Käse, einschließlich Hüttenkäse, 
der Stoffe aus der Verarbeitung von Milch oder Milch
erzeugnissen enthält, diese Stoffe unter Angabe des Ur
sprungsortes der Milch, die bei der Verarbeitung dieser 
Stoffe verwendet wurde, im Verzeichnis der Zutaten auf
geführt werden. 

(6) Gemäß Artikel 4 des gemeldeten Dekrets muss auf dem 
Etikett von Käse, der aus Käsebruch hergestellt wurde, der 
Ursprungsort der Milch ausgewiesen werden, die für die 
Herstellung des Käsebruchs verwendet wurde. 

(7) Mit der Richtlinie 2000/13/EG wurden die Vorschriften 
für die Etikettierung von Lebensmitteln harmonisiert, in
dem einerseits Bestimmungen zur Angleichung bestimm
ter einzelstaatlicher Rechtsvorschriften erlassen und ande
rerseits Regelungen für nichtharmonisierte einzelstaatli
che Vorschriften getroffen wurden. Die Tragweite der 
Angleichung ergibt sich aus Artikel 3 Absatz 1 der ge
nannten Richtlinie, in dem die nach Maßgabe der 
Artikel 4 bis 17 und vorbehaltlich der dort vorgesehenen 
Ausnahmen alle zwingenden Angaben auf Lebensmitteln 
erschöpfend aufgezählt sind. 

(8) Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 8 der Richtlinie 
2000/13/EG ist insbesondere die Angabe des Ursprungs- 
oder Herkunftsortes zwingend, falls ohne diese Angabe 
ein Irrtum des Verbrauchers über den tatsächlichen Ur
sprung oder die wahre Herkunft des Lebensmittels mög
lich wäre. Mit dieser Bestimmung wird ein geeignetes 
Verfahren eingeführt, das eine Irreführung des Verbrau
chers in den Fällen ausschließt, in denen bestimmte An
zeichen dafür sprechen könnten, dass ein bestimmtes 
Lebensmittel einen anderen als den tatsächlichen Ur
sprungs- oder Herkunftsort hat. 

(9) Gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2000/13/EG 
können zusätzlich zu den in Artikel 3 Absatz 1 dieser 
Richtlinie aufgeführten Angaben bei einzelnen Lebens
mitteln weitere zwingende Angaben verlangt werden, 
und zwar durch Rechtsvorschriften der Union oder, falls 
solche nicht vorliegen, durch Vorschriften der Mitglied
staaten. 

(10) Nach Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie 2000/13/EG 
können nichtharmonisierte einzelstaatliche Vorschriften 
erlassen werden, sofern sie aus einem der darin auf
geführten Gründe gerechtfertigt sind, wie z. B. Schutz 
vor Täuschung und Schutz der Gesundheit, und sofern 
sie nicht bewirken, dass die Anwendung der in der Richt
linie 2000/13/EG vorgesehenen Definitionen und Bestim
mungen beeinträchtigt wird. Schlägt ein Mitgliedstaat ei
nen Entwurf über nationale Etikettierungsvorschriften 
vor, ist es notwendig, die Vereinbarkeit dieser Vorschrif
ten mit den oben genannten Anforderungen sowie den 
Bestimmungen des Vertrags zu überprüfen.
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(11) Die italienischen Behörden machen geltend, dass das ge
meldete Dekret erforderlich sei, um das System für die 
Rückverfolgbarkeit von bei Raumtemperatur haltbarer 
sterilisierter Milch, ultrahocherhitzter Milch, mikrofiltrier
ter und pasteurisierter Milch, bei hoher Temperatur pas
teurisierter Milch sowie von Milcherzeugnissen bestim
men und festzulegen zu können. Außerdem werde das 
gemeldete Dekret benötigt, um die Etikettierung der in 
Artikel 1 des Dekrets aufgeführten Lebensmittel regeln 
und einen größtmöglichen Schutz der Verbraucherinte
ressen gewährleisten zu können. 

(12) Im Hinblick auf die Rückverfolgbarkeit der in Artikel 1 
des gemeldeten Dekrets aufgeführten Erzeugnisse ist ge
mäß der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 
zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforde
rungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Euro
päischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Fest
legung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit ( 1 ) in 
allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen 
ein umfassendes System der Rückverfolgbarkeit bei Le
bensmittelunternehmen festzulegen, damit gezielte und 
präzise Rücknahmen vorgenommen bzw. die Verbrau
cher oder die Kontrollbediensteten entsprechend infor
miert werden können. Gemäß Artikel 18 dieser Verord
nung müssen die Lebensmittelunternehmer insbesondere 
in der Lage sein, jede Person, von der sie ein Lebensmittel 
erhalten haben, sowie die anderen Unternehmen fest
zustellen, an die ihre Erzeugnisse geliefert worden sind. 
Artikel 19 der Verordnung sieht ferner bestimmte Ver
pflichtungen für Lebensmittelunternehmer vor. Die zwin
gende Angabe des Ursprungsortes auf dem Etikett der 
betreffenden Enderzeugnisse ist keine Voraussetzung da
für, dass dem Erfordernis der Rückverfolgbarkeit genügt 
wird. 

(13) Abgesehen von einem allgemeinen Verweis auf die Not
wendigkeit, die Interessen der Verbraucher zu schützen, 
lieferten die italienischen Behörden ferner keinerlei Be
gründung, aus der sich schließen ließe, dass eine Ver
pflichtung zur Angabe des Ursprungsortes außer in den 
Fällen, in denen die Verpflichtung gemäß Artikel 3 
Absatz 1 Nummer 8 der Richtlinie 2000/13/EG greift, 
im Hinblick auf die in Artikel 1 des gemeldeten Dekrets 
aufgeführten Erzeugnisse erforderlich ist. 

(14) Die italienischen Behörden haben somit nicht nachgewie
sen, dass die Angabe des Ursprungsortes gemäß dem 
gemeldeten Dekret erforderlich ist, um einem Erfordernis 
nach Maßgabe von Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie 
2000/13/EG nachkommen zu können. 

(15) Ausgehend von diesen Überlegungen hat die Kommission 
gemäß Artikel 19 Absatz 3 der Richtlinie 2000/13/EG 
eine ablehnende Stellungnahme zu den vorgenannten Be
stimmungen des gemeldeten Dekrets abgegeben. 

(16) Die italienischen Behörden sollten daher aufgefordert 
werden, die betreffenden Bestimmungen des gemeldeten 
Dekrets nicht anzunehmen. 

(17) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Italien darf Artikel 2, Artikel 3 Absätze 1 und 3 und Artikel 4 
(im Hinblick auf die Verpflichtung zur Angabe des Ursprungs
ortes der Milch, die bei der Herstellung des Käsebruchs verwen
det wurde) des gemeldeten Dekrets zur Festlegung von Vor
schriften für die Etikettierung von bei Raumtemperatur haltbarer 
sterilisierter Milch, ultrahocherhitzter Milch, mikrofiltrierter und 
pasteurisierter Milch, bei hoher Temperatur pasteurisierter Milch 
sowie von Milcherzeugnissen nicht verabschieden. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Italienische Republik gerichtet. 

Brüssel, den 22. April 2010 

Für die Kommission 

John DALLI 
Mitglied der Kommission
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